
A
Welche Leistungen umfasst Ihre Kfz-Versicherung?

A.1 Kfz-Haftpflichtversicherung – für Schäden, die Sie mit Ihrem 
Fahrzeug Anderen zufügen

A.1.1 Was ist versichert?

A.1.2 Wer ist versichert?

A.1.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungssummen)?

A.1.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?

A.1.5 Was ist nicht versichert?

A.1.6 Zusätzliche Leistungen bei Fahrten im Ausland

A.2 Kaskoversicherung – für Schäden an Ihrem Fahrzeug

A.2.1 Was ist versichert?

A.2.2 Welche Ereignisse sind in der Teilkasko versichert?

A.2.3 Welche Ereignisse sind in der Vollkasko versichert?

A.2.4 Baustein Deckung Plus

A.2.5 Wer ist versichert?

A.2.6 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?

A.2.7 Was zahlen wir bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust?

A.2.8 Was zahlen wir bei Beschädigung?

A.2.9 Sachverständigenkosten

A.2.10 Mehrwertsteuer

A.2.11 Zusätzliche Regelungen bei Entwendung

A.2.12 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Höchstentschädigung)?

A.2.13 Selbstbeteiligung

A.2.14 Was wir nicht ersetzen und Rest- und Altteile

A.2.15 Fälligkeit unserer Zahlung, Abtretung

A.2.16 Können wir unsere Leistung zurückfordern, wenn Sie nicht selbst 
gefahren sind?

A.2.17 Was ist nicht versichert?

A.2.18 Meinungsverschiedenheit über die Schadenhöhe 
(Sachverständigenverfahren)

A.2.19 Fahrzeugteile und Fahrzeugzubehör

A.3 Schutzbrief – Hilfe für unterwegs als Service oder Kostenerstattung

A.3.1 Was ist versichert?

A.3.2 Wer ist versichert?

A.3.3 Versicherte Fahrzeuge

A.3.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?

A.3.5 Hilfe bei Panne oder Unfall

A.3.6 Hilfe bei Panne, Unfall oder Diebstahl 

A.3.7 Hilfe bei Krankheit, Verletzung oder Tod auf einer Reise

A.3.8 Zusätzliche Leistungen bei einer Auslandsreise

A.3.9 Was ist nicht versichert?

A.3.10 Anrechnung ersparter Aufwendungen, Abtretung

A.3.11 Verpflichtung Dritter

A.4 Kfz-Unfallversicherung – wenn Insassen verletzt oder getötet werden

A.4.1 Was ist versichert?

A.4.2 Wer ist versichert?

A.4.3 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?

A.4.4 Welche Leistungen umfasst die Kfz-Unfallversicherung?

A.4.5 Leistung bei Invalidität

A.4.6 Leistung bei Tod

A.4.7 Krankenhaustagegeld

A.4.8 Welche Auswirkungen haben vor dem Unfall bestehende Krankheiten oder
Gebrechen?

A.4.9 Fälligkeit unserer Zahlung, Abtretung

A.4.10 Was ist nicht versichert?

A.5 Fahrerschutzversicherung

A.5.1 Was ist versichert?

A.5.2 Wer ist versichert?

A.5.3 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?

A.5.4 Welche Leistungen umfasst die Fahrerschutz-Versicherung?

A.5.5 Fälligkeit und Zahlung

A.5.6 Was ist nicht versichert?

A.5.7 Verpflichtung Dritter

A.6 Kfz-Umweltschadenversicherung – für öffentlich-rechtliche 
Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz 

A.6.1 Was ist versichert?

A.6.2 Wer ist versichert?

A.6.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungssummen)?

A.6.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?

A.6.5 Was ist nicht versichert?

B
Beginn des Vertrags und vorläufiger Versicherungsschutz

B.1 Wann beginnt der Versicherungsschutz?

B.2 Vorläufiger Versicherungsschutz

C
Beitragszahlung

C.1 Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags

C.2 Zahlung des Folgebeitrags

C.3 Nicht rechtzeitige Zahlung bei Fahrzeugwechsel

C.4 Nachhaftung in der Kfz-Haftpflichtversicherung

C.5 Zahlungsweise

C.6 Festgelegte Beiträge

D
Welche Pflichten haben Sie beim Gebrauch des Fahrzeugs?

D.1 Bei allen Versicherungsarten

D.2 Zusätzlich in der Kfz-Haftpflichtversicherung

D.3 Zusätzlich in der Kaskoversicherung

D.4 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten?

E
Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall?

E.1 Bei allen Versicherungsarten

E.2 Zusätzlich in der Kfz-Haftpflichtversicherung

E.3 Zusätzlich in der Kaskoversicherung

E.4 Zusätzlich beim Schutzbrief

E.5 Zusätzlich in der Kfz-Unfallversicherung

E.6 Zusätzlich in der Kfz-Umweltschadenversicherung

E.7 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten?

F
Rechte und Pflichten der mitversicherten Personen

G
Laufzeit und Kündigung des Vertrags, Veräußerung des Fahrzeugs,
Wagniswegfall

G.1 Wie lange läuft der Versicherungsvertrag?

G.2 Wann und aus welchem Anlass können Sie den Versicherungsvertrag 
kündigen?

G.3 Wann und aus welchem Anlass können wir den Versicherungsvertrag 
kündigen?

G.4 Kündigung einzelner Versicherungsarten oder Bausteine

G.5 Form und Zugang der Kündigung

G.6 Beitragsabrechnung nach Kündigung

G.7 Was ist bei Veräußerung des Fahrzeugs zu beachten?

G.8 Wagniswegfall (z. B. durch Fahrzeugverschrottung)

G.9 Zu welchem Zeitpunkt können Sie den Versicherungsvertrag ändern?

H
Außerbetriebsetzung, Saisonkennzeichen, Fahrten mit ungestempelten
 Kennzeichen

H.1 Was ist bei Außerbetriebsetzung zu beachten?

H.2 Welche Besonderheiten gelten bei Saisonkennzeichen?

H.3 Fahrten mit ungestempelten Kennzeichen

I
Schadenfreiheitsrabatt-System

I.1 Einstufung in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen)

I.2 Ersteinstufung

I.2.1 Ersteinstufung in SF-Klasse 0

I.2.2 Sonderersteinstufung 

I.2.3 Anrechnung des Schadenverlaufs der Kfz-Haftpflichtversicherung in der
 Vollkaskoversicherung

I.2.4 Führerscheinsonderregelung

I.2.5 Anerkannte und gleichgestellte Fahrerlaubnisse

I.2.6 Partner

Inhaltsverzeichnis

– 1 –

Allgemeine Bedingungen für die Kfz-Versicherung (AKB)
mobil online, Stand: 1. Oktober 2011

21008688 (10.11)



I.3 Jährliche Neueinstufung

I.3.1 Wirksamwerden der Neueinstufung

I.3.2 Besserstufung bei schadenfreiem Verlauf

I.3.3 Rückstufung bei schadenbelastetem Verlauf

I.4 Was bedeutet schadenfreier oder schadenbelasteter Verlauf?

I.4.1 Schadenfreier Verlauf

I.4.2 Schadenbelasteter Verlauf

I.5 Wie Sie eine Rückstufung vermeiden können

I.5.1 Baustein Rabattschutz Top

I.5.2 Kfz-Haftpflichtversicherung

I.5.3 Vollkaskoversicherung

I.6 Übernahme eines Schadenverlaufs

I.6.1 In welchen Fällen wird ein Schadenverlauf übernommen?

I.6.2 Welche Voraussetzungen gelten für die Übernahme?

I.6.3 Wie wirkt sich eine Unterbrechung des Versicherungsschutzes auf den
Schadenverlauf aus?

I.7 Einstufung nach Abgabe des Schadenverlaufs

I.8 Auskünfte über den Schadenverlauf

J
Typ- und Regionalklassenzuordnung 

J.1 Typklasse

J.2 Regionalklasse

K
Beitragsänderung aufgrund tariflicher Maßnahmen

K.1 Tarifänderung

K.2 Gesetzliche Änderung des Leistungsumfangs in der Kfz-Haftpflicht -
versicherung

K.3 Änderung der Tarifstrukturen

K.4 Kündigungsrecht

L
Beitragsänderung aufgrund eines bei Ihnen eingetretenen Umstands

L.1 Änderung des Schadenfreiheitsrabatts

L.2 Änderung von Merkmalen zur Beitragsberechnung

L.3 Änderung der Regionalklasse wegen Wohnsitzwechsels

L.4 Ihre Mitteilungspflichten zu den Merkmalen zur Beitragsberechnung

L.5 Änderung der Art und Verwendung des Fahrzeugs

M
Vorvertragliche Anzeigepflicht und Rechtsfolgen bei deren Verletzung

M.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche
 Umstände

M.2 Rücktritt

M.3 Kündigung oder rückwirkende Vertragsanpassung

M.4 Anfechtung

N
Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstände

N.1 Wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind

N.2 Gerichtsstände

Anhang 1:
Tabellen zum Schadenfreiheitsrabatt-System

1 Pkw

1.1 Einstufung von Pkw in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen) und
 Beitragssätze

1.2 Rückstufung im Schadenfall bei Pkw

Anhang 2:
Merkmale zur Beitragsberechnung

1 Individuelle Merkmale zur Beitragsberechnung bei Pkw

1.1 Fahrzeugnutzung

1.2 Fahrzeugnutzer

1.3 Jährliche Fahrleistung

1.4 Fahrzeugalter bei Erwerb

1.5 Besitzdauer des Fahrzeugs

1.6 Nächtlicher Stellplatz

1.7 Finanzierung des Fahrzeugs

1.8 Alter und Geschlecht des Versicherungsnehmers

1.9 Führerschein

1.10 Haus- und Wohnungseigentum

1.11 Vorschäden/Vorversicherung

1.12 Abweichende Haltereigenschaft

1.13 VZR / Punkte in Flensburg

1.14 Junge Familie

2 Zahlweise und Zahlungsweg

3 Geschlechterspezifische Tarifierung

4 Online-Kommunikation

Anhang 3:
Tabellen zu den Typklassen

1 Kfz-Haftpflichtversicherung

2 Vollkaskoversicherung

3 Teilkaskoversicherung

Anhang 4:
Tabellen zu den Regionalklassen

1 Für Pkw

1.1 In der Kfz-Haftpflichtversicherung

1.2 In der Vollkaskoversicherung

1.3 In der Teilkaskoversicherung

Anhang 5:
Berufsgruppen (Tarifgruppen)

1 Tarifgruppen für den öffentlichen Dienst

2 Tarifgruppen für Mediziner

3 Tarifgruppe für Angestellte im Innendienst

4 Tarifgruppe für alle anderen Berufsgruppen

Anhang 6:
Art und Verwendung von Fahrzeugen

1 Pkw

2 Leasingfahrzeuge

Allgemeine Bedingungen für die Kfz-Versicherung (AKB) 
mobil online, Stand: 1. Oktober 2011

Die Kfz-Versicherung umfasst je nach Inhalt des Versicherungsvertrags, 
folgende Versicherungsarten:

– Kfz-Haftpflichtversicherung (A.1)

– Kaskoversicherung (A.2)

– Schutzbrief (A.3)

– Kfz-Unfallversicherung (A.4)

– Fahrerschutzversicherung (A.5)

– Kfz-Umweltschadenversicherung (A.6)

Diese Versicherungen werden als jeweils rechtlich selbstständige Verträge abge-
schlossen. Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, welche Versiche-
rungen Sie für Ihr Fahrzeug abgeschlossen haben.

Es gilt deutsches Recht. Die Vertragssprache ist Deutsch.

A Welche Leistungen umfasst Ihre Kfz-Versicherung?

A.1 Kfz-Haftpflichtversicherung 
– für Schäden, die Sie mit Ihrem Fahrzeug Anderen zufügen

A.1.1 Was ist versichert?

Sie haben mit Ihrem Fahrzeug einen Anderen geschädigt

A.1.1.1 Wir stellen Sie von Schadenersatzansprüchen frei, wenn durch den
Gebrauch des Fahrzeugs:

a Personen verletzt oder getötet werden,

b Sachen beschädigt oder zerstört werden oder abhanden kommen,

c Vermögensschäden verursacht werden, die weder mit einem Personen- noch 
mit einem Sachschaden mittelbar oder unmittelbar zusammenhängen (reine
 Vermögensschäden),

und deswegen gegen Sie oder uns Schadenersatzansprüche aufgrund von Haft-
pflichtbestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder des Straßenverkehrs -
gesetzes oder aufgrund anderer gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen des Privat-
rechts geltend gemacht werden. Zum Gebrauch des Fahrzeugs gehört neben dem
Fahren z. B. das Ein- und Aussteigen sowie das Be- und Entladen.

Begründete und unbegründete Schadenersatzansprüche

A.1.1.2 Sind Schadenersatzansprüche begründet, leisten wir Schadenersatz 
in Geld.

A.1.1.3 Sind Schadenersatzansprüche unbegründet, wehren wir diese auf unsere
Kosten ab. Dies gilt auch, soweit Schadenersatzansprüche der Höhe nach unbe -
gründet sind. 
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Regulierungsvollmacht 

A.1.1.4 Wir sind bevollmächtigt, gegen Sie geltend gemachte Schadenersatz -
ansprüche in Ihrem Namen zu erfüllen oder abzuwehren und alle dafür zweck -
mäßig erscheinenden Erklärungen im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens abzu -
geben.

Mitversicherung von Anhängern, Aufliegern und abgeschleppten Fahrzeugen

A.1.1.5 Ist mit dem versicherten Kraftfahrzeug ein Anhänger oder Auflieger verbun-
den, erstreckt sich der Versicherungsschutz auch hierauf. Der Versicherungsschutz
umfasst auch Fahrzeuge, die mit dem versicherten Kraftfahrzeug abgeschleppt
oder geschleppt werden, wenn für diese kein eigener Haftpflichtversicherungs-
schutz besteht. 

Dies gilt auch, wenn sich der Anhänger oder Auflieger oder das abgeschleppte
oder geschleppte Fahrzeug während des Gebrauchs von dem versicherten Kraft-
fahrzeug löst und sich noch in Bewegung befindet. 

A.1.2 Wer ist versichert?

Der Schutz der Kfz-Haftpflichtversicherung gilt für Sie und für folgende Personen
(mitversicherte Personen):

a den Halter des Fahrzeugs, 

b den Eigentümer des Fahrzeugs,

c den Fahrer des Fahrzeugs, 

d den Beifahrer, der im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses mit Ihnen oder mit
dem Halter den berechtigten Fahrer zu seiner Ablösung oder zur Vornahme von
Lade- und Hilfsarbeiten nicht nur gelegentlich begleitet,

e Ihren Arbeitgeber oder öffentlichen Dienstherrn, wenn das Fahrzeug mit Ihrer
Zustimmung für dienstliche Zwecke gebraucht wird,

f den Halter, Eigentümer, Fahrer und Beifahrer eines nach A.1.1.5 mitversicherten
Fahrzeugs, 

g die berechtigte Begleitperson im Rahmen des begleiteten Fahrens. 

Diese Personen können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag selbstständig
gegen uns erheben. 

A.1.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungssummen)?

Höchstzahlung

A.1.3.1 Unsere Zahlungen für ein Schadenereignis sind jeweils beschränkt auf die
Höhe der für Personen-, Sach- und Vermögensschäden vereinbarten Versiche-
rungssummen. Mehrere zeitlich zusammenhängende Schäden, die dieselbe Ursa-
che haben, gelten als ein einziges Schadenereignis. Die Höhe Ihrer Versicherungs-
summen können Sie dem Versicherungsschein entnehmen. Bei der 100 Mio. Euro
Pauschal Deckung beträgt die Versicherungssumme für Personenschäden 12 Mio.
Euro je geschädigte Person.

A.1.3.2 Bei Schäden von Insassen in einem mitversicherten Anhänger gelten die
gesetzlichen Mindestversicherungssummen.

Übersteigen der Versicherungssummen

A.1.3.3 Übersteigen die Ansprüche die Versicherungssummen, richten sich unsere
Zahlungen nach den Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes und der 
Kfz-Pflichtversicherungs verordnung. In diesem Fall müssen Sie für einen nicht oder
nicht vollständig befriedigten Schadenersatzanspruch selbst einstehen. 

A.1.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?

Versicherungsschutz in Europa und in der EU

A.1.4.1 Sie haben in der Kfz-Haftpflichtversicherung Versicherungsschutz in den
 geographischen Grenzen Europas sowie den außereuropäischen Gebieten, die
zum Geltungsbereich der Europäischen Union gehören. Ihr Versicherungsschutz
richtet sich nach dem im Besuchsland gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungs-
umfang, mindestens jedoch nach dem Umfang Ihres Versicherungsvertrags.

Internationale Versicherungskarte (Grüne Karte)

A.1.4.2 Haben wir Ihnen eine internationale Versicherungskarte ausgehändigt,
erstreckt sich Ihr Versicherungsschutz in der Kfz-Haftpflichtversicherung auch auf
die dort genannten nicht europäischen Länder, soweit Länderbezeichnungen nicht
durchgestrichen sind. Hinsichtlich des Versicherungsumfangs gilt A.1.4.1 Satz 2. 

A.1.5 Was ist nicht versichert?

Vorsatz

A.1.5.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich und
widerrechtlich herbeiführen.

Genehmigte Rennen

A.1.5.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung an
behördlich genehmigten kraftfahrt-sportlichen Veranstaltungen, bei denen es auf 
die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, entstehen. Dies gilt auch für
dazugehörige Übungsfahrten.

Hinweis: Die Teilnahme an behördlich nicht genehmigten Rennen stellt eine Pflicht-
verletzung nach D.2.2 dar.

Beschädigung des versicherten Fahrzeugs

A.1.5.3 Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die Zerstörung
oder das Abhandenkommen des versicherten Fahrzeugs. 

Beschädigung von Anhängern oder abgeschleppten Fahrzeugen

A.1.5.4 Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die Zerstörung
oder das Abhandenkommen eines mit dem versicherten Fahrzeug verbundenen
Anhängers oder Aufliegers oder eines mit dem versicherten Fahrzeug geschlepp-
ten oder abgeschleppten Fahrzeugs. Wenn mit dem versicherten Kraftfahrzeug
ohne gewerb liche Absicht ein betriebsunfähiges Fahrzeug im Rahmen üblicher
 Hilfeleistung abgeschleppt wird, besteht für dabei am abgeschleppten Fahrzeug
verursachte Schäden Versicherungsschutz. 

Beschädigung von beförderten Sachen

A.1.5.5 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schadenersatzansprüchen wegen
Beschädigung, Zerstörung oder Abhandenkommens von Sachen, die mit dem  
versicherten Fahrzeug befördert werden. 

Versicherungsschutz besteht jedoch für Sachen, die Insassen eines Kraftfahrzeugs
üblicherweise mit sich führen (z. B. Kleidung, Brille, Brieftasche). Bei Fahrten, die
überwiegend der Personenbeförderung dienen, besteht außerdem Versicherungs-
schutz für Sachen, die Insassen eines Kraftfahrzeugs zum Zwecke des persönli-
chen Gebrauchs üblicherweise mit sich führen (z. B. Reisegepäck, Reiseproviant).
Kein Versicherungsschutz besteht für Sachen unberechtigter Insassen.

Ihr Schadenersatzanspruch gegen eine mitversicherte Person

A.1.5.6 Kein Versicherungsschutz besteht für Sach- oder Vermögensschäden, die
eine mitversicherte Person Ihnen, dem Halter oder dem Eigentümer durch den
Gebrauch des Fahrzeugs zufügt. Versicherungsschutz besteht jedoch für Perso-
nenschäden, wenn Sie z. B. als Beifahrer Ihres Fahrzeugs verletzt werden.

Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen

A.1.5.7 Kein Versicherungsschutz besteht für reine Vermögensschäden, die durch
die Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen entstehen.

Vertragliche Ansprüche

A.1.5.8 Kein Versicherungsschutz besteht für Haftpflichtansprüche, soweit sie 
aufgrund vertraglicher oder besonderer Zusage über den Umfang der gesetz lichen
Haftpflicht hinausgehen.

Schäden durch Kernenergie

A.1.5.9 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie.

A.1.6 Zusätzliche Leistungen bei Fahrten im Ausland 

Führen fremder Fahrzeuge im Ausland (Mallorca-Police)

A.1.6.1 Was ist versichert? 

Schäden, die Sie als Fahrer eines fremden, versicherungspflichtigen Pkw, Kraft-
rads, Leichtkraftrads oder eines Campingfahrzeugs bis 4t zulässigem Gesamtge-
wicht auf einer Reise verursachen, soweit nicht aus einer für das fremde Fahrzeug
abgeschlossenen Haftpflichtversicherung Deckung besteht.

A.1.6.2 Wer ist versichert?

Versichert sind Sie und Ihr Partner nach I.2.6, sofern ein Pkw auf Sie als Privat -
person zugelassen und über diesen Vertrag bei uns versichert ist.

A.1.6.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungssummen)? 

Wir leisten im Anschluss an die Haftpflichtversicherung des fremden Fahrzeugs bis
zur Höhe folgender Deckungssummen:

7.500.000 Euro für Personenschäden,

1.000.000 Euro für Sachschäden und 

50.000 Euro für Vermögensschäden.

A.1.6.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?

Sie haben Versicherungsschutz in den geographischen Grenzen Europas sowie
den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen
Union gehören. In der Bundesrepublik Deutschland besteht kein Versicherungs-
schutz.

A.2 Kaskoversicherung – für Schäden an Ihrem Fahrzeug

A.2.1 Was ist versichert?

Ihr Fahrzeug

A.2.1.1 Versichert ist Ihr Fahrzeug gegen Beschädigung, Zerstörung, Totalschaden
oder Verlust infolge eines Ereignisses nach A.2.2 (Teilkasko) oder A.2.3 (Vollkas-
ko). Vom Versicherungsschutz umfasst sind auch die unter A.2.1.2 und A.2.1.3 als
 mitversichert aufgeführte Fahrzeugteile und als mitversichert aufgeführtes Fahr-
zeugzubehör, sofern sie straßenverkehrsrechtlich zulässig sind (mitversicherte
Teile).

Mitversicherte Teile

A.2.1.2 Soweit in A.2.1.3 nicht anders geregelt, sind folgende Fahrzeugteile 
und folgendes Fahrzeugzubehör des versicherten Fahrzeugs mitversichert:

a fest im Fahrzeug eingebaute oder fest am Fahrzeug angebaute Fahrzeugteile,

b fest im Fahrzeug eingebautes oder am Fahrzeug angebautes oder im Fahrzeug
unter Verschluss verwahrtes Fahrzeugzubehör, das ausschließlich dem Ge -
brauch des Fahrzeugs dient (z. B. Schonbezüge, Pannenwerkzeug) und nach
allgemeiner Verkehrsanschauung nicht als Luxus angesehen wird,

c im Fahrzeug unter Verschluss verwahrte Fahrzeugteile, die zur Behebung von
Betriebsstörungen des Fahrzeugs üblicherweise mitgeführt werden (z. B. Siche-
rungen und Glühlampen).

Abhängig vom Gesamtneuwert mitversicherte Teile

A.2.1.3 Die nachfolgend unter a und b aufgeführten Teile sind bis zu einem
Gesamtneuwert von 1.000 Euro (brutto) mitversichert, wenn sie im Fahrzeug fest
eingebaut oder am Fahrzeug fest angebaut sind:

a Radio- und sonstige Audiosysteme, Video-, technische Kommunikations- und
 Leitsysteme (z. B. fest eingebaute Navigationssysteme sowie CD / DVD für Navi-
gationssysteme, wenn diese zusammen mit dem Navigationssystem entwendet
werden),

b behindertengerechte Fahrzeugumbauten.

Übersteigt der Neuwert dieser Teile 1.000 Euro, so beschränkt sich die Entschädi-
gung auf den Betrag von 1.000 Euro.

Bis zur genannten Wertgrenze verzichten wir auf eine Kürzung der Entschädigung
wegen Unterversicherung.
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Nicht versicherbare Gegenstände

A.2.1.4 Nicht versicherbar sind alle sonstigen Gegenstände, insbesondere solche,
deren Nutzung nicht ausschließlich dem Gebrauch des Fahrzeugs dient.

Hierzu gehören z. B.: 

a Laptops, Handys (auch Fotohandys) und mobile Navigationsgeräte, auch bei
Verbindung mit dem Fahrzeug durch eine Halterung,

b Reisegepäck,

c persönliche Gegenstände der Insassen,

d Autokarten,

e Fotoausrüstung über 100 Euro,

f Datenträger (z. B. Cassetten, CD, DVD).

A.2.1.5 Außerdem nicht versichert sind:

a Veränderungen an Fahrwerk, Triebwerk, Auspuff, Innenraum oder Karosserie
(Tuning), die der Steigerung der Motorleistung, des Motordrehmoments, der Ver-
änderung des Fahrverhaltens dienen oder zu einer Wertsteigerung des Fahr-
zeugs führen,

b individuell für das Fahrzeug angefertigte Sonderlackierungen und -beschriftun-
gen sowie besondere Oberflächenbehandlungen,

c Spezialaufbauten (z. B. Kran-, Tank-, Silo-, Kühl- und Thermoaufbauten) und
 Spezialeinrichtungen (z. B. für Werkstattwagen, Messfahrzeuge),

d Dachkoffer

A.2.2 Welche Ereignisse sind in der Teilkasko versichert?

Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zerstörung, Totalschaden oder
 Verlust des Fahrzeugs einschließlich seiner mitversicherten Teile durch die nach -
folgenden Ereignisse:

Brand und Explosion

A.2.2.1 Versichert sind Brand und Explosion. Als Brand gilt ein Feuer mit Flammen-
bildung, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn ver -
lassen hat und sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag. Nicht als Brand gelten
Schmor- und Sengschäden. Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben
von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung. 

Entwendung 

A.2.2.2 Versichert ist die Entwendung, insbesondere durch Diebstahl und Raub.

Unterschlagung ist nur versichert, wenn dem Täter das Fahrzeug nicht zum
Gebrauch in seinem eigenen Interesse, zur Veräußerung oder unter Eigentums -
vorbehalt überlassen wird.

Unbefugter Gebrauch ist nur versichert, wenn der Täter in keiner Weise berechtigt
ist, das Fahrzeug zu gebrauchen. Nicht als unbefugter Gebrauch gilt insbesondere,
wenn der Täter vom Verfügungsberechtigten mit der Betreuung des Fahrzeugs
 beauftragt wird (z. B. Reparateur, Hotelangestellter). Außerdem besteht kein Ver -
sicherungsschutz, wenn der Täter in einem Näheverhältnis zu dem Verfügungs be -
rechtigten steht (z. B. dessen Arbeitnehmer, Familien- oder Haushaltsangehörige). 

Sturm, Hagel, Blitzschlag, Überschwemmung

A.2.2.3 Versichert ist die unmittelbare Einwirkung von Sturm, Hagel, Blitzschlag
oder Überschwemmung auf das Fahrzeug. Als Sturm gilt eine wetterbedingte Luft-
bewegung von mindestens Windstärke 8. Eingeschlossen sind Schäden, die
dadurch verursacht werden, dass durch diese Naturgewalten Gegenstände auf
oder gegen das Fahrzeug geworfen werden. Ausgeschlossen sind Schäden, die
auf ein durch diese Naturgewalten veranlasstes Verhalten des Fahrers zurückzu-
führen sind.

Zusammenstoß mit Haarwild

A.2.2.4 Versichert ist der Zusammenstoß des sich in Fahrt befindlichen Fahrzeugs
mit Haarwild im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 1 des Bundesjagdgesetzes (z. B. Reh,
Wildschwein).

Glasbruch

A.2.2.5 Versichert sind Bruchschäden an der Verglasung des Fahrzeugs. Folge-
schäden sind nicht versichert. Bei Bruch des Scheinwerferglases ersetzen wir auch
die Leuchtmittel, wenn dies erforderlich ist.

Kurzschlussschäden an der Verkabelung

A.2.2.6 Versichert sind Schäden an der Verkabelung des Fahrzeugs durch Kurz-
schluss. Folgeschäden sind nicht versichert.

Tierbiss

A.2.2.7 Versichert sind durch Tierbiss verursachte Schäden an Kabeln, Schläuchen
und Leitungen von Pkw. Sofern ein Aggregat (z. B. Lambdasonde) ausgetauscht
 werden muss, weil es eine Einheit mit dem Kabel bildet und eine Trennung nicht
möglich ist, ersetzen wir dieses. Folgeschäden aller Art sind in der Teilkasko da -
gegen nicht versichert. Im Baustein Deckung Plus besteht Versicherungsschutz
nach A.2.4. In der Vollkasko besteht Versicherungsschutz nach A.2.3.4.

A.2.3 Welche Ereignisse sind in der Vollkasko versichert?

Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zerstörung oder Verlust des
 Fahrzeugs einschließlich seiner mitversicherten Teile durch die nachfolgenden
 Ereignisse:

Ereignisse der Teilkasko

A.2.3.1 Versichert sind die Schadenereignisse der Teilkasko nach A.2.2.

Unfall

A.2.3.2 Versichert sind Unfälle des Fahrzeugs. Als Unfall gilt ein unmittelbar von
außen plötzlich mit mechanischer Gewalt auf das Fahrzeug wirkendes Ereignis. 

Nicht als Unfallschäden gelten insbesondere Schäden aufgrund eines Brems- oder
Betriebsvorgangs oder reine Bruchschäden. Dazu zählen z. B. Schäden am Fahr-
zeug durch rutschende Ladung oder durch Abnutzung, Verwindungsschäden,
Schäden aufgrund Bedienungsfehler oder Überbeanspruchung des Fahrzeugs.

Mut- oder böswillige Handlungen

A.2.3.3 Versichert sind mut- oder böswillige Handlungen von Personen, die in kei-
ner Weise berechtigt sind, das Fahrzeug zu gebrauchen. Als berechtigt sind insbe-
sondere Personen anzusehen, die vom Verfügungsberechtigten mit der Betreuung
des Fahrzeugs beauftragt wurden (z. B. Reparateur, Hotelangestellter) oder in
einem Näheverhältnis zu dem Verfügungsberechtigten stehen (z. B. dessen Arbeit-
nehmer, Familien- oder Haushaltsangehörige).

Tierbiss-Folgeschäden 

A.2.3.4 Durch Tierbiss verursachte über A.2.2.7 oder A.2.4.1.a hinausgehende
Schäden an Pkw.

A.2.4 Baustein Deckung Plus

A.2.4.1 Bei Vereinbarung des Bausteins Deckung Plus sind darüber hinaus Schä-
den durch folgende Gefahren in der Teilkasko mitversichert:

a Durch Tierbiss verursachte über A.2.2.7 hinausgehende Schäden (Folgeschä-
den) am Pkw bis 3.000 Euro. 

b Schäden durch den Zusammenstoß des sich in Fahrt befindlichen Fahrzeugs mit
Tieren (nicht nur Haarwild). Eine Beschädigung der Lackierung wird jedoch nur
ersetzt, wenn sie durch ein Ereignis erfolgt, das gleichzeitig auch andere versi-
cherungsschutzpflichtige Schäden an dem Fahrzeug verursacht hat.

A.2.4.2 Außerdem verzichten wir in der Kaskoversicherung Ihnen gegenüber auf
den Einwand der grob fahrlässigen Herbeiführung des Schadenfalls.

A.2.4.3 Dies gilt nicht, wenn Sie einen Diebstahl grob fahrlässig ermöglichen oder
einen Schadenfall infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer
berauschender Mittel grob fahrlässig herbeiführen. In diesen Fällen sind wir
berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen.

A.2.5 Wer ist versichert?

Der Schutz der Kaskoversicherung gilt für Sie und, wenn der Vertrag auch im Inter-
esse einer weiteren Person abgeschlossen ist, auch für diese Person, z. B. des 
Leasinggebers als Eigentümer des Fahrzeugs, auch für diese Person.

A.2.6 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?

Sie haben in der Kaskoversicherung Versicherungsschutz in den geographischen
Grenzen Europas sowie den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungs -
bereich der Europäischen Union gehören.

A.2.7 Was zahlen wir bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust?

Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwert

A.2.7.1 Bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust des Fahrzeugs zahlen wir den
Wiederbeschaffungswert unter Abzug eines vorhandenen Restwerts des Fahr-
zeugs. 

A.2.7.2 Lassen Sie Ihr Fahrzeug trotz Totalschadens oder Zerstörung reparieren,
gilt A.2.8.1.

Glasbruch bei Totalschaden

A.2.7.3 Ist bei einem Totalschaden des Fahrzeugs auch ein Glasbruchschaden 
entstanden, ersetzen wir in der Teilkasko den Wiederbeschaffungswert der Ver-
glasungsteile ohne Einbaukosten, der sich aus dem Verhältnis von Neupreis zu
Wiederbeschaffungswert des gesamten Fahrzeugs ergibt.

Was versteht man unter Totalschaden, Wiederbeschaffungswert, Neupreis und
 Restwert?

A.2.7.4 Ein Totalschaden liegt vor, wenn die erforderlichen Kosten der Reparatur
des Fahrzeugs dessen Wiederbeschaffungswert übersteigen. 

A.2.7.5 Wiederbeschaffungswert ist der Preis, den Sie für den Kauf eines gleich -
wertigen gebrauchten Fahrzeugs am Tag des Schadenereignisses bezahlen müs-
sen.

A.2.7.6 Neupreis ist der Betrag, der für den Kauf eines neuen Fahrzeugs in der
Ausstattung des versicherten Fahrzeugs oder – wenn der Typ des versicherten
Fahrzeugs nicht mehr hergestellt wird – eines vergleichbaren Nachfolgemodells am
Tag des Schadenereignisses aufgewendet werden muss. Maßgeblich für den Kauf-
preis ist die unverbindliche Empfehlung des Herstellers abzüglich orts- und markt-
üblicher Nachlässe.

A.2.7.7 Restwert ist der Veräußerungswert des Fahrzeugs im beschädigten oder
zerstörten Zustand.

A.2.8 Was zahlen wir bei Beschädigung?

Reparatur

A.2.8.1 Wird das Fahrzeug beschädigt, zahlen wir die für die Reparatur erforder -
lichen Kosten bis zu folgenden Obergrenzen:

a Wird das Fahrzeug vollständig und fachgerecht repariert, zahlen wir die hierfür
erforderlichen Kosten bis zur Höhe des Wiederbeschaffungswerts gemäß
A.2.7.5, wenn Sie uns dies durch eine Rechnung nachweisen. Fehlt dieser
Nachweis, zahlen wir entsprechend A.2.8.1.b.

b Wird das Fahrzeug nicht vollständig oder nicht fachgerecht repariert, gilt 
Folgendes:

– erreichen die Reparaturkosten 70 % des Wiederbeschaffungswerts nicht, erset-
zen wir die Reparaturkosten.

– erreichen oder übersteigen die Reparaturkosten 70 % des Wiederbeschaffungs-
werts, erstatten wir den um den Restwert verminderten Wiederbeschaffungswert
nach A.2.7.5.
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Im Falle einer fiktiven Abrechnung wird von den Lohnkosten maximal der orts -
übliche mittlere Stundenverrechnungssatz ersetzt.

Abschleppen

A.2.8.2 Bei Beschädigung des Fahrzeugs ersetzen wir die Kosten für das
Abschleppen vom Schadenort bis zur nächstgelegenen für die Reparatur geeigne-
ten Werkstatt, wenn nicht ein Dritter Ihnen gegenüber verpflichtet ist, die Kosten zu
übernehmen. Das gilt nur, soweit einschließlich unserer Leistungen wegen der
Beschädigung des Fahrzeugs nach A.2.8.1 die Obergrenze nach A.2.8.1.a oder
A.2.8.1.b nicht überschritten wird.

Abzug neu für alt

A.2.8.3 Werden bei der Reparatur alte Teile gegen Neuteile ausgetauscht oder das
Fahrzeug ganz oder teilweise neu lackiert, ziehen wir von den Kosten der Ersatz-
teile und der Lackierung einen dem Alter und der Abnutzung der alten Teile ent-
sprechenden Betrag ab (neu für alt). 

Der Abzug neu für alt auf die Bereifung beschränkt, wenn das Schaden ereignis in
den ersten vier Jahren nach der Erstzulassung eintritt. 

Ersatz von Betriebs- und Hilfsstoffen

A.2.8.4 Wir erstatten auch die Kosten für den reparaturbedingten Ersatz von
Bremsflüssigkeit, Fetten, Kühl-, Frostschutz- und Reinigungsmitteln, Motor-, 
Getriebe- und Hydraulikölen. 

Bausteine Schadenservice Spezial und Schadenservice Basis

A.2.8.5 Bei Vereinbarung der Bausteine Schadenservice Spezial oder Schaden -
service Basis verpflichten Sie sich, bei einem ersatzpflichtigen Schaden an der
Karosserie die Auswahl der Werkstatt uns zu überlassen. Dies gilt für alle Schäden
in Deutschland durch

– einen Zusammenstoß mit Haarwild gemäß A.2.2.4 oder Tieren gemäß
A.2.4.1.b,

– einen Unfall gemäß A.2.3.2, 

– mut- und böswillige Handlungen gemäß A.2.3.3,

– sowie Bruchschäden an der Windschutzscheibe gemäß A.2.2.5.

a Sie erteilen den Reparaturauftrag, treten Ihre Ansprüche aus dem Schadenfall
an die Werkstatt ab und zahlen die vertraglich vereinbarte Selbstbeteiligung
direkt an die Werkstatt.

b Überlassen Sie uns im Schadenfall nicht die Auswahl der Werkstatt, erhöht sich
in der Kaskoversicherung die vertraglich vereinbarte Selbstbeteiligung beim
 Austausch von Windschutzscheiben um 150 Euro und bei Schäden an der
Karosserie um 300 Euro. 

c Wird das Fahrzeug nicht repariert, richtet sich die Entschädigungsleistung nach
der Kalkulation unserer Partnerwerkstätten (oder nach einer Kalkulation auf
Basis der Stundenverrechnungssätze unserer Partnerwerkstätten).

d Die Ermittlung der Entschädigungsgrenze gemäß A.2.8.1 richtet sich nach der
Kalkulation unserer Partnerwerkstätten (oder nach einer Kalkulation auf Basis
der Stundenverrechnungssätze unserer Partnerwerkstätten).

e Sind Sie nicht Eigentümer des Fahrzeugs (z. B. Leasing), können Sie die Bau -
steine Schadenservice Basis und Schadenservice Spezial nicht abschließen.

Hinweis: Wenn Sie den Baustein Schadenservice Spezial abgeschlossen haben,
erhalten Sie von unseren Kooperationspartnern wertvolle Zusatzleistungen.

A.2.9 Sachverständigenkosten

Die Kosten eines Sachverständigen erstatten wir nur, wenn wir dessen Beauftra-
gung veranlasst oder ihr zugestimmt haben.

A.2.10 Mehrwertsteuer

Bei Beschädigung erstatten wir die Mehrwertsteuer nur, wenn und soweit diese für
Sie bei der von Ihnen gewählten Schadenbeseitigung tatsächlich angefallen ist. Die
Mehrwertsteuer erstatten wir nicht, soweit Vorsteuerabzugsberechtigung besteht.

A.2.11 Zusätzliche Regelungen bei Entwendung

Wiederauffinden des Fahrzeugs

A.2.11.1 Wird das Fahrzeug innerhalb eines Monats nach Eingang der schriftlichen
Schadenanzeige wieder aufgefunden und können Sie innerhalb dieses Zeitraums
mit objektiv zumutbaren Anstrengungen das Fahrzeug wieder in Besitz nehmen,
sind Sie zur Rücknahme des Fahrzeugs verpflichtet. 

A.2.11.2 Wird das Fahrzeug in einer Entfernung von mehr als 50 km (Luftlinie) von
seinem regelmäßigen Standort aufgefunden, zahlen wir für dessen Abholung die
Kosten in Höhe einer Bahnfahrkarte 2. Klasse für Hin- und Rückfahrt bis zu einer
Höchstentfernung von 1.500 km (Bahnkilometer) vom regelmäßigen Standort des
Fahrzeugs zu dem Fundort.

Eigentumsübergang nach Entwendung

A.2.11.3 Sind Sie nicht nach A.2.11.1 zur Rücknahme des Fahrzeugs verpflichtet,
werden wir dessen Eigentümer.

A.2.11.4 Haben wir die Versicherungsleistung wegen einer Pflichtverletzung (z. B.
nach D.1, E.1 oder E.3 oder wegen grober Fahrlässigkeit nach A.2.17.1 Satz 2)
gekürzt und wird das Fahrzeug wieder aufgefunden, gilt Folgendes: Ihnen steht ein
Anteil am erzielbaren Veräußerungserlös nach Abzug der erforderlichen Kosten zu,
die im Zusammenhang mit der Rückholung und Verwertung entstanden sind. Der
Anteil entspricht der Quote, um die wir Ihre Entschädigung gekürzt haben.

A.2.12 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Höchstentschädigung)? 

Unsere Höchstentschädigung ist beschränkt auf den Neupreis des Fahrzeugs
gemäß A.2.7.6.

A.2.13 Selbstbeteiligung

Vertragliche Selbstbeteiligung

A.2.13.1 Ist eine Selbstbeteiligung vereinbart, wird diese bei jedem Schadenereig-
nis von der Entschädigung abgezogen. Ihrem Versicherungsschein können Sie
 entnehmen, ob und in welcher Höhe Sie eine Selbstbeteiligung vereinbart haben. 

Zusätzliche Selbstbeteiligungen

A.2.13.2 In den folgenden Fällen erhöht sich in der Kaskoversicherung die ver -
traglich vereinbarte Selbstbeteiligung um 500 Euro:

– Wenn ein Schaden nach A.2.2.4 (Schäden durch Zusammenstoß mit Haarwild),
A.2.4.1.b (Schäden durch einen Zusammenstoß mit Tieren) oder A.2.3.2 (Schä-
den durch Unfall) durch einen Fahrer herbeigeführt wurde, der nach den An -
gaben im Versicherungsschein/Nachtrag nicht zu den berechtigten Fahrzeugnut-
zern gehört.

– Wenn das Fahrzeug an Ihrem ständigen Wohnsitz zwischen 22.00 Uhr und 
6.00 Uhr nicht in einer Garage abgestellt wurde, obwohl die Stellplatzklasse 
1 oder 2 gemäß Anhang 2, 1.6 vereinbart wurde und der Abstellort den Eintritt
oder die Höhe des Schadens beeinflusst hat.

Insoweit werden unsere Rechte nach den §§ 24 und 26 Versicherungsvertrags -
gesetz ausgeschlossen.

Wegfall der Selbstbeteiligung 

A.2.13.3 Wird ein Bruchschaden an der Windschutzscheibe nicht durch Austausch,
sondern durch Reparatur der Scheibe bei einer unserer Glas-Partnerwerkstätten
beseitigt, erstatten wir die Reparaturkosten ohne Abzug einer vereinbarten Selbst-
beteiligung.

A.2.14 Was wir nicht ersetzen und Rest- und Altteile

Was wir nicht ersetzen

A.2.14.1 Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, zahlen wir
nicht für Veränderungen, Verbesserungen und Verschleißreparaturen. Ebenfalls
nicht ersetzt werden Folgeschäden wie Verlust von Treibstoff, Wertminderung,
Zulassungskosten, Überführungskosten, Verwaltungskosten, Nutzungsausfall oder
Kosten eines Mietfahrzeugs. 

Rest- und Altteile

A.2.14.2 Rest- und Altteile sowie das unreparierte Fahrzeug verbleiben bei Ihnen
und werden zum Veräußerungswert auf die Entschädigung angerechnet. 

A.2.15 Fälligkeit unserer Zahlung, Abtretung

A.2.15.1 Sobald wir unsere Zahlungspflicht und die Höhe der Entschädigung fest -
gestellt haben, zahlen wir diese spätestens innerhalb von zwei Wochen. 

A.2.15.2 Haben wir unsere Zahlungspflicht festgestellt, lässt sich jedoch die Höhe
der Entschädigung nicht innerhalb eines Monats nach Schadenanzeige feststellen,
können Sie einen angemessenen Vorschuss auf die Entschädigung verlangen.

A.2.15.3 Ist das Fahrzeug entwendet worden, ist zunächst abzuwarten, ob es wie-
der aufgefunden wird. Aus diesem Grunde zahlen wir die Entschädigung frühestens
nach Ablauf eines Monats nach Eingang der schriftlichen Schadenanzeige. 

A.2.15.4 Ihren Anspruch auf die Entschädigung können Sie vor der endgültigen
Feststellung ohne unsere ausdrückliche Genehmigung weder abtreten noch ver-
pfänden. 

A.2.16 Können wir unsere Leistung zurückfordern, wenn Sie nicht selbst
gefahren sind?

Fährt eine andere Person berechtigterweise das Fahrzeug und kommt es zu einem
Schadenereignis, fordern wir von dieser Person unsere Leistungen nicht zurück.
Dies gilt nicht, wenn der Fahrer das Schadenereignis grob fahrlässig oder vorsätz-
lich herbeigeführt hat. Sofern der Baustein Deckung Plus vereinbart wurde und der
 Fahrer das Schadenereignis grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt hat, gilt
Abschnitt A.2.17.1 entsprechend. Lebt der Fahrer bei Eintritt des Schadens mit
Ihnen in häuslicher Gemeinschaft, fordern wir unsere Ersatzleistung selbst bei grob
fahrlässiger Herbeiführung des Schadens nicht zurück, sondern nur bei vorsätz -
licher Verursachung.

Die Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend, wenn eine in der Kfz-Haftpflichtversiche-
rung gemäß A.1.2 mitversicherte Person, der Mieter oder der Entleiher einen Scha-
den herbeiführt.

A.2.17 Was ist nicht versichert?

Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit

A.2.17.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich her -
beiführen. Bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Schadens sind wir berechtigt,
unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen. 

Rennen

A.2.17.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung an
Fahrtveranstaltungen entstehen, bei denen es auf Erzielung einer Höchstgeschwin-
digkeit ankommt. Dies gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten.

Reifenschäden

A.2.17.3 Kein Versicherungsschutz besteht für beschädigte oder zerstörte Reifen.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Reifen aufgrund eines Ereignisses
beschädigt oder zerstört werden, das gleichzeitig andere unter den Schutz der
Kaskoversicherung fallende Schäden bei dem versicherten Fahrzeug verursacht hat.

Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen der Staatsgewalt

A.2.17.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Erdbeben,
Kriegsereignisse, innere Unruhen oder Maßnahmen der Staatsgewalt unmittelbar
oder mittelbar verursacht werden.

Schäden durch Kernenergie

A.2.17.5 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie.
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A.2.18 Meinungsverschiedenheit über die Schadenhöhe 
(Sachverständigenverfahren)

A.2.18.1 Bei Meinungsverschiedenheit über die Höhe des Schadens einschließlich
der Feststellung des Wiederbeschaffungswerts oder über den Umfang der erforder -
lichen Reparaturarbeiten entscheidet ein Sachverständigenausschuss.

A.2.18.2 Für den Ausschuss benennen Sie und wir je einen Kraftfahrzeugsachver-
ständigen. Wenn Sie oder wir innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung kei-
nen Sachverständigen benennen, wird dieser von dem jeweils Anderen bestimmt. 

A.2.18.3 Soweit sich der Ausschuss nicht einigt, entscheidet ein weiterer Kraftfahr-
zeugsachverständiger als Obmann, der vor Beginn des Verfahrens von dem Aus-
schuss gewählt werden soll. Einigt sich der Ausschuss nicht über die Person des
Obmanns, wird er über das zuständige Amtsgericht benannt. Die Entscheidung des
Obmanns muss zwischen den jeweils von den beiden Sachverständigen geschätz-
ten Beträgen liegen. 

A.2.18.4 Die Kosten des Sachverständigenverfahrens sind im Verhältnis des 
Obsiegens zum Unterliegen von uns bzw. von Ihnen zu tragen. 

A.2.19 Fahrzeugteile und Fahrzeugzubehör

Bei Beschädigung, Zerstörung, Totalschaden oder Verlust von mitversicherten Tei-
len gelten A.2.7 bis A.2.18 entsprechend.

A.3 Schutzbrief – Hilfe für unterwegs als Service oder Kostenerstattung

Die Schutzbriefversicherung ist Bestandteil des Vertrags über die Kfz-Haftpflicht -
versicherung, wenn dies ausdrücklich vereinbart wurde.

A.3.1 Was ist versichert?

Wir erbringen nach Eintritt der in A.3.5 bis A.3.8 genannten Schadenereignisse die
dazu im Einzelnen aufgeführten Leistungen als Service oder erstatten die von
Ihnen aufgewendeten Kosten im Rahmen dieser Bedingungen.

A.3.2 Wer ist versichert?

Versicherungsschutz besteht für Sie, den berechtigten Fahrer und die berechtigten
Insassen, soweit nachfolgend nichts anderes geregelt ist. 

A.3.3 Versicherte Fahrzeuge

A.3.3.1 Versichert ist der im Versicherungsschein bezeichnete Pkw unter Ein-
schluss eines mitgeführten Anhängers.

A.3.3.2 Ist das versicherte Fahrzeug nach Panne, Unfall oder wegen Diebstahls
nicht fahrbereit und benutzten Sie deshalb anstelle des versicherten Fahrzeugs
vorübergehend einen Mietwagen, tritt dieser an die Stelle des versicherten Fahr-
zeugs.

A.3.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?

Sie haben mit dem Schutzbrief Versicherungsschutz in den geographischen Gren-
zen Europas sowie den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der
Europäischen Union gehören.

A.3.5 Hilfe bei Panne oder Unfall

Kann das Fahrzeug nach einer Panne oder einem Unfall die Fahrt aus eigener
Kraft nicht fortsetzen, erbringen wir folgende Leistungen:

Wiederherstellung der Fahrbereitschaft

A.3.5.1 Wir sorgen für die Wiederherstellung der Fahrbereitschaft an der Schaden-
stelle durch ein Pannenhilfsfahrzeug und übernehmen die hierdurch entstehenden
Kosten. Der Höchstbetrag für diese Leistung beläuft sich einschließlich der vom
Pannenhilfsfahrzeug mitgeführten und verwendeten Kleinteile auf 100 Euro.

Abschleppen des Fahrzeugs 

A.3.5.2 Kann das Fahrzeug an der Schadenstelle nicht wieder fahrbereit gemacht
werden, sorgen wir für das Abschleppen des Fahrzeugs einschließlich Gepäck und
beförderter Ladung und übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten. Der
Höchstbetrag für diese Leistung beläuft sich auf 150 Euro; hierauf werden durch
den Einsatz eines Pannenhilfsfahrzeugs entstandene Kosten angerechnet. 

Bergen des Fahrzeugs

A.3.5.3 Ist das Fahrzeug von der Straße abgekommen, sorgen wir für die Bergung
des Fahrzeugs einschließlich Gepäck und beförderter Ladung und übernehmen die
hierdurch entstehenden Kosten. 

Was versteht man unter Panne oder Unfall?

A.3.5.4 Unter Panne ist jeder Betriebs-, Bruch- oder Bremsschaden aufgrund eines
Materialfehlers oder einer Materialermüdung zu verstehen. Unfall ist ein unmittelbar
von außen plötzlich mit mechanischer Gewalt auf das Fahrzeug einwirkendes
Ereignis.

A.3.6 Hilfe bei Panne, Unfall oder Diebstahl 

Bei Panne, Unfall oder Diebstahl des Fahrzeugs erbringen wir die nachfolgenden
 Leistungen, wenn das Fahrzeug weder am Schadentag noch am darauffolgenden 
Tag wieder fahrbereit gemacht werden kann oder es gestohlen worden ist:

Weiter- oder Rückfahrt

A.3.6.1 Folgende Fahrtkosten werden erstattet:

a Eine Rückfahrt vom Schadenort zu Ihrem ständigen Wohnsitz in Deutschland
oder

b eine Weiterfahrt vom Schadenort zum Zielort, jedoch höchstens innerhalb des
Geltungsbereichs nach A.3.4 und 

c eine Rückfahrt vom Zielort zu Ihrem ständigen Wohnsitz in Deutschland, 

d eine Fahrt einer Person von Ihrem ständigen Wohnsitz oder vom Zielort zum
Schadenort, wenn das Fahrzeug dort fahrbereit gemacht worden ist. 

Die Kostenerstattung erfolgt bei einer einfachen Entfernung unter 1.200 Bahn -
kilometern bis zur Höhe der Bahnkosten 1. Klasse, bei größerer Entfernung bis zur
Höhe der Flugkosten für die Economyklasse. Nachgewiesene Taxifahrten werden
bis zu einem Betrag von 50 Euro erstattet.

Übernachtung

A.3.6.2 Wir helfen Ihnen auf Wunsch bei der Beschaffung einer Übernachtungs-
möglichkeit und übernehmen die Kosten für höchstens drei Übernachtungen. Wenn
Sie die Leistung Weiter- oder Rückfahrt nach A.3.6.1 in Anspruch nehmen, zahlen
wir nur eine Übernachtung. Sobald das Fahrzeug Ihnen wieder fahrbereit zur Verfü-
gung steht, besteht kein Anspruch auf weitere Übernachtungskosten. 
Wir übernehmen die Kosten bis höchstens 75 Euro je Übernachtung und Person.

Mietwagen

A.3.6.3 Wir helfen Ihnen, ein gleichwertiges Fahrzeug anzumieten, wenn das Fahr-
zeug am Schadentag nicht wieder fahrbereit gemacht werden kann. Wir überneh-
men anstelle der Leistung Weiter- oder Rückfahrt nach A.3.6.1 oder Übernachtung
nach A.3.6.2 die Kosten des Mietwagens, bis Ihnen das Fahrzeug wieder fahr bereit
zur Verfügung steht, und zwar

– wenn der Schadenort weniger als 50 km Luftlinie von Ihrem ständigen Wohnsitz
entfernt liegt, für höchstens drei Tage.

– wenn der Schadenort mehr als 50 km Luftlinie von Ihrem ständigen Wohnsitz
entfernt liegt, für höchstens sieben Tage.

Die Kosten werden bis zu 75 Euro je Tag ersetzt. Bei vollständigem Verzicht auf
den Mietwagen zahlen wir für jeden Tag 25 Euro Nutzungsausfall. 

Fahrzeugunterstellung

A.3.6.4 Muss das Fahrzeug nach einer Panne oder einem Unfall bis zur Wieder -
herstellung der Fahrbereitschaft oder bis zur Durchführung des Transports in einer
Werkstatt untergestellt werden, sind wir Ihnen hierbei behilflich und übernehmen
die hierdurch entstehenden Kosten, jedoch höchstens für zwei Wochen. 

A.3.7 Hilfe bei Krankheit, Verletzung oder Tod auf einer Reise 

Erkranken Sie oder eine mitversicherte Person unvorhersehbar oder stirbt der Fah-
rer auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug, erbringen wir die nachfolgend
genannten Leistungen. Als unvorhersehbar gilt eine Erkrankung, wenn diese nicht
bereits innerhalb der letzten sechs Wochen vor Beginn der Reise (erstmalig oder
zum wiederholten Male) aufgetreten ist. 

Krankenrücktransport

A.3.7.1 Müssen Sie oder eine mitversicherte Person infolge Erkrankung an Ihren
ständigen Wohnsitz zurücktransportiert werden, sorgen wir für die Durchführung
des Rücktransports und übernehmen dessen Kosten. Art und Zeitpunkt des Rück-
transports müssen medizinisch notwendig sein. Unsere Leistung erstreckt sich
auch auf die Begleitung des Erkrankten durch einen Arzt oder Sanitäter, wenn
diese behördlich vorgeschrieben ist. Außerdem übernehmen wir die bis zum Rück-
transport entstehenden, durch die Erkrankung bedingten Übernachtungskosten,
jedoch höchstens für drei Übernachtungen bis zu je 75 Euro pro Person.

Kosten für Krankenbesuch

A.3.7.2 Müssen Sie sich auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug infolge
Erkrankung länger als zwei Wochen in einem Krankenhaus aufhalten, zahlen wir
die Fahrt- und Übernachtungskosten für Besuche durch eine nahestehende Person
bis zur Höhe von 1.000 Euro je Schadenfall.

Rückholung von Kindern

A.3.7.3 Können mitreisende Kinder unter 16 Jahren infolge einer Erkrankung oder
des Todes des Fahrers eines Pkw weder von Ihnen noch von einem anderen
berechtigten Insassen betreut werden, sorgen wir für deren Abholung und Rück-
fahrt mit einer Begleitperson zu ihrem Wohnsitz und übernehmen die hierdurch
 entstehenden Kosten. Wir erstatten dabei die Bahnkosten 1. Klasse einschließlich
Zuschlägen sowie die Kosten für nachgewiesene Taxifahrten bis zu 50 Euro.

Fahrzeugabholung 

A.3.7.4 Kann der versicherte Pkw infolge einer länger als drei Tage andauernden
Erkrankung oder infolge des Todes des Fahrers weder von diesem noch von 
einem Insassen zurückgefahren werden, sorgen wir für die Verbringung des Fahr-
zeugs zu Ihrem ständigen Wohnsitz und übernehmen die hierdurch entstehenden
Kosten.  Veranlassen Sie die Verbringung selbst, erhalten Sie als Kostenersatz bis 
30 Cent je Kilometer zwischen Ihrem Wohnsitz und dem Schadenort. Außerdem
erstatten wir in jedem Fall die bis zur Abholung der berechtigten Insassen entste-
henden und durch den Fahrerausfall bedingten Übernachtungskosten, jedoch
höchstens für drei Übernachtungen bis zu je 75 Euro pro Person.

Reiserückrufservice

A.3.7.5 Erweist sich infolge Todes oder Erkrankung eines Ihrer nahen Verwandten
oder infolge einer erheblichen Schädigung Ihres Vermögens Ihr Rückruf von einer
Reise mit dem versicherten Kraftfahrzeug durch Rundfunk als notwendig, werden
die erforderlichen Maßnahmen von uns in die Wege geleitet und wir übernehmen
die hierbei entstehenden Kosten.

Was versteht man unter einer Reise?

A.3.7.6 Reise ist jede Abwesenheit des versicherten Fahrzeugs von Ihrem ständi-
gen Wohnsitz bis zu einer Höchstdauer von fortlaufend sechs Wochen. Als Ihr
ständiger Wohnsitz gilt der Ort in Deutschland, an dem Sie behördlich gemeldet
sind und sich überwiegend aufhalten. 

A.3.8 Zusätzliche Leistungen bei einer Auslandsreise

Ereignet sich der Schaden an einem Ort im Ausland (Geltungsbereich nach A.3.4
ohne Deutschland), erbringen wir zusätzlich folgende Leistungen: 
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A.3.8.1 Bei Panne und Unfall:

Ersatzteilversand

a Können Ersatzteile zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft des Fahrzeugs
an einem ausländischen Schadenort oder in dessen Nähe nicht beschafft wer-
den, sorgen wir dafür, dass Sie diese auf schnellstmöglichem Wege erhalten,
und übernehmen alle entstehenden Versandkosten.

Fahrzeugtransport

b Wir sorgen für den Transport des Fahrzeugs zu einer Werkstatt und überneh-
men die hierdurch entstehenden Kosten bis zur Höhe der Rücktransportkosten
an Ihren Wohnsitz, wenn

– das Fahrzeug an einem ausländischen Schadenort oder in dessen Nähe nicht
innerhalb von drei Werktagen fahrbereit gemacht werden kann und 

– die voraussichtlichen Reparaturkosten nicht höher sind als der Kaufpreis für
ein gleichwertiges gebrauchtes Fahrzeug.

Mietwagen

c Wir helfen Ihnen, ein gleichwertiges Fahrzeug anzumieten. Mieten Sie ein Fahr-
zeug nach A.3.6.3 an, übernehmen wir die Kosten hierfür bis Ihr Fahrzeug
 wieder fahrbereit zur Verfügung steht unabhängig von der Dauer bis zu einem
Betrag von höchstens 525 Euro.

Fahrzeugverzollung und -verschrottung

d Muss das Fahrzeug nach einem Unfall im Ausland verzollt werden, helfen wir bei
der Verzollung und übernehmen die hierbei anfallenden Verfahrensge bühren mit
Ausnahme des Zollbetrags und sonstiger Steuern. Lassen Sie Ihr Fahrzeug ver-
schrotten, um die Verzollung zu vermeiden, übernehmen wir die Verschrottungs -
kosten. 

A.3.8.2 Bei Fahrzeugdiebstahl:

Fahrzeugunterstellung 

a Wird das gestohlene Fahrzeug nach dem Diebstahl im Ausland wieder aufgefun-
den und muss es bis zur Durchführung des Rücktransports oder der Verzollung
bzw. Verschrottung untergestellt werden, übernehmen wir die hierdurch entste-
henden Kosten, jedoch höchstens für zwei Wochen. 

Mietwagen

b Wir helfen Ihnen, ein gleichwertiges Fahrzeug anzumieten. Mieten Sie ein Fahr-
zeug nach A.3.6.3 an, übernehmen wir die Kosten hierfür bis Ihr Fahrzeug wie-
der fahrbereit zur Verfügung steht unabhängig von der Dauer bis zu einem
Betrag von höchstens 525 Euro.

Fahrzeugverzollung und -verschrottung

c Muss das Fahrzeug nach dem Diebstahl im Ausland verzollt werden, helfen wir
bei der Verzollung und übernehmen die hierbei anfallenden Verfahrensge bühren
mit Ausnahme des Zollbetrags und sonstiger Steuern. Lassen Sie Ihr Fahrzeug
verschrotten, um die Verzollung zu vermeiden, übernehmen wir die Verschrot-
tungskosten. 

A.3.8.3 Bei Erkrankung:

Vermittlung ärztlicher Betreuung

a Erkranken Sie auf einer Auslandsreise mit dem versicherten Fahrzeug, informie-
ren wir Sie auf Anfrage über die Möglichkeiten ärztlicher Versorgung und  stellen,
so weit erforderlich, die Verbindung zwischen Ihrem Hausarzt und dem behandeln-
den Arzt oder Krankenhaus her und tragen die hierdurch entstehenden Kosten.

Arzneimittelversand

b Sind Sie auf einer Auslandsreise mit dem versicherten Fahrzeug zur Aufrecht -
erhaltung oder Wiederherstellung Ihrer Genesung auf verschreibungspflichtige
 Arzneimittel, die an Ihrem Aufenthaltsort oder in Ihrer Nähe nicht erhältlich sind
und für die es dort auch kein Ersatzpräparat gibt, dringend angewiesen, sorgen
wir nach Abstimmung mit dem Hausarzt für die Zusendung und tragen die hier-
durch entstehenden Kosten. Voraussetzung ist, dass keine Einfuhrbeschränkun-
gen bestehen. Kosten für eine eventuell notwendige Abholung des Arzneimittels
sowie dessen Verzollung werden Ihnen erstattet. 

A.3.8.4 Im Todesfall:

Im Fall Ihres Todes auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug im Ausland
 sorgen wir nach Abstimmung mit den Angehörigen für die Bestattung im Ausland
oder für die Überführung nach Deutschland und übernehmen die Kosten. Diese
 Leistung gilt nicht bei Tod einer mitversicherten Person.

A.3.8.5 Bei einer sonstigen Notlage:

Ersatz von Reisedokumenten

a Kommt Ihnen auf einer Auslandsreise mit dem versicherten Fahrzeug ein für
diese benötigtes Dokument abhanden, sind wir Ihnen bei der Ersatzbeschaffung
behilflich und übernehmen die hierbei anfallenden Gebühren.

Ersatz von Zahlungsmitteln

b Geraten Sie auf einer Auslandsreise mit dem versicherten Fahrzeug infolge des
Verlusts von Zahlungsmitteln in eine Notlage, stellen wir die Verbindung zu Ihrer
Hausbank her. Ist die Kontaktaufnahme zur Hausbank nicht binnen 24 Stunden
nach dem der Schadenmeldung folgenden Werktag möglich, können Sie von
uns ein Darlehen bis zu 1.500 Euro je Schadenfall beanspruchen.

Hilfeleistung in besonderen Notfällen

c Geraten Sie auf einer Auslandsreise mit dem versicherten Pkw in eine besonde-
re Notlage, die unter A.3.5 bis A.3.8 nicht geregelt ist und zu deren Beseitigung
Hilfe notwendig ist, um einen erheblichen Nachteil für Ihre Gesundheit oder Ihr
Vermögen zu vermeiden, werden von uns die erforderlichen Maßnahmen veran-
laßt und die hierdurch entstehenden Kosten bis zu 500 Euro je Schadenfall
übernommen. Kosten im Zusammenhang mit der Nicht- oder Schlechterfüllung
von Verträgen, die von Ihnen abgeschlossen wurden, sowie Wiederbeschaf-
fungs- und Reparaturkosten werden nicht erstattet.

A.3.9 Was ist nicht versichert?

Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit

A.3.9.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich her -
beiführen. Bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Schadens sind wir berechtigt,
unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen. 

Rennen

A.3.9.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung an
Fahrtveranstaltungen entstehen, bei denen es auf Erzielung einer Höchstgeschwin-
digkeit ankommt. Dies gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten.

Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen und Staatsgewalt

A.3.9.3 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Erdbeben,
Kriegsereignisse, innere Unruhen oder Maßnahmen der Staatsgewalt unmittelbar
oder mittelbar verursacht werden.

Schäden durch Kernenergie

A.3.9.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie.

Schäden durch Krankheit

A.3.9.5 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie aufgrund einer
Erkrankung, die innerhalb von sechs Wochen vor Reisebeginn erstmalig oder zum
wiederholten Male aufgetreten ist, verursachen.

Schäden durch terroristische Handlungen

A.3.9.6 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch eine terroristi-
sche Handlung verursacht werden. 

A.3.10 Anrechnung ersparter Aufwendungen, Abtretung

A.3.10.1 Haben Sie aufgrund unserer Leistungen Kosten erspart, die Sie ohne das
Schadenereignis hätten aufwenden müssen, können wir diese von unserer Zahlung
abziehen. 

A.3.10.2 Ihren Anspruch auf Leistung können Sie vor der endgültigen Feststellung
ohne unsere ausdrückliche Genehmigung weder abtreten noch verpfänden. 

A.3.11 Verpflichtung Dritter

A.3.11.1 Soweit im Schadenfall ein Dritter Ihnen gegenüber aufgrund eines Ver-
trags oder einer Mitgliedschaft in einem Verband oder Verein zur Leistung oder zur
Hilfe verpflichtet ist, gehen diese Ansprüche unseren Leistungsverpflichtungen vor.

A.3.11.2 Wenden Sie sich nach einem Schadenereignis allerdings zuerst an uns,
sind wir Ihnen gegenüber abweichend von A.3.11.1 zur Leistung verpflichtet. 

A.4 Kfz-Unfallversicherung – wenn Insassen verletzt oder getötet werden

A.4.1 Was ist versichert?

A.4.1.1 Stößt Ihnen oder einer anderen in der Kfz-Unfallversicherung versicherten
Person ein Unfall zu, der in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Gebrauch
Ihres Fahrzeugs oder eines damit verbunden Anhängers steht (z. B. Fahren, Ein-
und Aussteigen, Be- und Entladen), erbringen wir unter den nachstehend genann-
ten Voraussetzungen die vereinbarten Versicherungsleistungen.

A.4.1.2 Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzlich von
außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine
Gesundheitsschädigung erleidet.

A.4.1.3 Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte Kraftanstrengung an den
Gliedmaßen oder der Wirbelsäule ein Gelenk verrenkt wird oder Muskeln, Sehnen,
Bänder oder Kapseln gezerrt oder zerrissen werden.

A.4.2 Wer ist versichert?

A.4.2.1 Pauschalsystem

Mit der Kfz-Unfallversicherung nach dem Pauschalsystem sind die jeweiligen
berechtigten Insassen des Fahrzeugs versichert. 

Bei zwei und mehr berechtigten Insassen erhöht sich die Versicherungssumme um
50 % und teilt sich durch die Gesamtzahl der Insassen, unabhängig davon, ob
diese zu Schaden kommen. 

A.4.2.2 Platzsystem Plus

Mit der Kfz-Unfallversicherung nach dem Platzsystem Plus sind die jeweiligen
berechtigten Insassen des Fahrzeugs mit der für Invalidität und Tod vereinbarten
Versicherungssumme versichert. Wird der jeweilige Fahrer verletzt, erhöhen sich 
die vereinbarten Versicherungssummen um 100 %, wenn dieser zum Unfallzeit-
punkt einziger Fahrzeuginsasse war. 

A.4.2.3 Was versteht man unter berechtigten Insassen?

Berechtigte Insassen sind Personen (Fahrer und alle weiteren Insassen), die sich
mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten in oder auf dem versicherten
Fahrzeug befinden oder in unmittelbarem Zusammenhang mit ihrer Beförderung
beim Gebrauch des Fahrzeugs im Rahmen von A.4.1.1 tätig werden.

A.4.3 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?

Sie haben in der Kfz-Unfallversicherung Versicherungsschutz in den geografischen
Grenzen Europas sowie den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbe-
reich der Europäischen Union gehören. 

A.4.4 Welche Leistungen umfasst die Kfz-Unfallversicherung?

Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, welche der nachstehenden
 Leistungen mit welchen Versicherungssummen vereinbart sind.
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A.4.5 Leistung bei Invalidität 

Voraussetzungen

A.4.5.1 Invalidität liegt vor, wenn: 

– die versicherte Person durch den Unfall auf Dauer in ihrer körperlichen oder
 geistigen Leistungsfähigkeit beeinträchtigt ist,

– die Invalidität innerhalb eines Jahres nach dem Unfall eingetreten ist und

– die Invalidität innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall ärztlich festgestellt und
von Ihnen bei uns geltend gemacht worden ist.

Kein Anspruch auf Invaliditätsleistung besteht, wenn die versicherte Person unfall -
bedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall stirbt.

Art der Leistung

A.4.5.2 Die Invaliditätsleistung zahlen wir als Kapitalbetrag. 

Berechnung der Leistung

A.4.5.3 Grundlage für die Berechnung der Leistung sind die Versicherungssumme
und der Grad der unfallbedingten Invalidität. 

a Bei Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit eines der nachstehend genannten
Körperteile und Sinnesorgane gelten ausschließlich die folgenden Invaliditäts -
grade: 

– Arm 70 % 

– Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 65 %

– Arm unterhalb des Ellenbogengelenks 60 % 

– Hand 55 % 

– Daumen 20 % 

– Zeigefinger 10 % 

– anderer Finger 5 % 

– Bein über der Mitte des Oberschenkels 70 % 

– Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 60 % 

– Bein bis unterhalb des Knies 50 % 

– Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 45 % 

– Fuß 40 % 

– große Zehe 5 % 

– andere Zehe 2 % 

– Auge 50 % 

– Gehör auf einem Ohr 30 % 

– Geruchssinn 10 % 

– Geschmackssinn 5 %

Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeinträchtigung gilt der entsprechende
Teil des jeweiligen Prozentsatzes.

b Für andere Körperteile und Sinnesorgane bemisst sich der Invaliditätsgrad da -
nach, inwieweit die normale körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit insge-
samt beeinträchtigt ist. Dabei sind ausschließlich medizinische Gesichtspunkte
zu berücksichtigen.

c Waren betroffene Körperteile oder Sinnesorgane oder deren Funktionen bereits
vor dem Unfall dauernd beeinträchtigt, wird der Invaliditätsgrad um die Vor -
invalidität gemindert. Diese ist nach a und b zu bemessen.

d Sind mehrere Körperteile oder Sinnesorgane durch den Unfall beeinträchtigt,
 werden die nach a bis c ermittelten Invaliditätsgrade zusammengerechnet. 
Mehr als 100 % werden jedoch nicht berücksichtigt.

e Stirbt die versicherte Person aus unfallfremder Ursache innerhalb eines Jahres
nach dem Unfall oder, gleichgültig aus welcher Ursache, später als ein Jahr
nach dem Unfall, und war ein Anspruch auf Invaliditätsleistung entstanden,
 leisten wir nach dem Invaliditätsgrad, mit dem aufgrund der ärztlichen Befunde
zu rechnen gewesen wäre.

A.4.6 Leistung bei Tod

Voraussetzung 

A.4.6.1 Voraussetzung für die Todesfallleistung ist, dass die versicherte Person
infolge des Unfalls innerhalb eines Jahres gestorben ist.

Höhe der Leistung

A.4.6.2 Wir zahlen die für den Todesfall versicherte Summe. 

A.4.7 Krankenhaustagegeld

Krankenhaustagegeld bei Anlegen von Sicherheitsgurten

A.4.7.1 Erleidet ein Insasse (oder eine nach A.4.2 versicherte Person) eines Pkw,
der einen Sicherheitsgurt angelegt hat, einen Unfall im Sinne von A.4.1.2 bis
A.4.1.3, welcher aus medizinischen Gründen einen Krankenhausaufenthalt von
mehr als zwei Kalendertagen zur Folge hat, so leisten wir ab dem dritten Kalender-
tag des Krankenhausaufenthalts auch ein Krankenhaustagegeld. Aufnahme- und
Entlassungstag werden je als ein Kalendertag gerechnet. Die Leistung entfällt für
einen Aufenthalt in Sanatorien, Erholungsheimen und Kuranstalten.

A.4.7.2 Das Krankenhaustagegeld beträgt je Kalendertag der stationären Behand-
lung 1/3 von Tausend der für den Fall dauernder Unfallfolgen und den Fall des
Todes vereinbarten Versicherungssummen.

A.4.7.3 Das Krankenhaustagegeld ist auf höchstens 50 Euro pro Person und
Kalendertag begrenzt und wird längstens für ein Jahr gezahlt.

A.4.8 Welche Auswirkungen haben vor dem Unfall bestehende Krankheiten
oder Gebrechen?

A.4.8.1 Wir leisten nur für Unfallfolgen. Haben Krankheiten oder Gebrechen bei 
der durch ein Unfallereignis verursachten Gesundheitsschädigung oder deren 
Folgen mitgewirkt, mindert sich entsprechend dem Anteil der Krankheit oder des
Gebrechens:

– im Falle einer Invalidität der Prozentsatz des Invaliditätsgrads,

– im Todesfall sowie in allen anderen Fällen die Leistung.

A.4.8.2 Beträgt der Mitwirkungsanteil weniger als 25 %, unterbleibt die Minderung.

A.4.9 Fälligkeit unserer Zahlung, Abtretung

Prüfung Ihres Anspruchs

A.4.9.1 Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats – beim Invaliditätsanspruch
innerhalb von drei Monaten – zu erklären, ob und in welcher Höhe wir einen
Anspruch anerkennen. Die Fristen beginnen mit dem Zugang folgender Unterlagen:

– Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen, 

– beim Invaliditätsanspruch zusätzlich der Nachweis über den Abschluss des 
Heilverfahrens, soweit er für die Bemessung der Invalidität notwendig ist.

A.4.9.2 Die ärztlichen Gebühren, die Ihnen zur Begründung des Leistungs -
anspruchs entstehen, übernehmen wir

– bei Invalidität bis zu 1‰ der versicherten Summe.

Fälligkeit der Leistung

A.4.9.3 Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit Ihnen über Grund
und Höhe geeinigt, zahlen wir innerhalb von zwei Wochen.

Vorschüsse

A.4.9.4 Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem Grunde nach fest, zahlen wir
auf Ihren Wunsch angemessene Vorschüsse.

A.4.9.5 Vor Abschluss des Heilverfahrens kann eine Invaliditätsleistung innerhalb
eines Jahres nach dem Unfall nur bis zur Höhe einer vereinbarten Todesfallsumme
beansprucht werden.

Neubemessung des Grades der Invalidität

A.4.9.6 Sie und wir sind berechtigt, den Grad der Invalidität jährlich, längstens bis
zu drei Jahren nach dem Unfall, erneut ärztlich bemessen zu lassen.

Dieses Recht muss

– von uns zusammen mit unserer Erklärung über die Anerkennung unserer 
Leistungspflicht nach A.4.9.1, 

– von Ihnen vor Ablauf der Frist 

ausgeübt werden.

Leistung für eine mitversicherte Person

A.4.9.7 Sie können die Auszahlung der auf eine mitversicherte Person entfallenden
Versicherungssumme an sich nur mit deren Zustimmung verlangen. 

Abtretung

A.4.9.8 Ihren Anspruch auf die Leistung können Sie vor der endgültigen Feststel-
lung ohne unsere ausdrückliche Genehmigung weder abtreten noch verpfänden. 

A.4.10 Was ist nicht versichert?

Straftat

A.4.10.1 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die der versicherten 
Person dadurch zustoßen, dass sie vorsätzlich eine Straftat begeht oder versucht.

Geistes- oder Bewusstseinsstörungen/Trunkenheit 

A.4.10.2 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen der versicherten Person
durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen, auch soweit diese auf Trunkenheit
beruhen, sowie durch Schlaganfälle, schwere Nervenleiden, epileptische Anfälle
oder andere Krampfanfälle, die den ganzen Körper der versicherten Person ergrei-
fen.  Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn diese Störungen oder Anfälle durch
ein Unfallereignis verursacht sind, das unter diesen Vertrag oder unter eine für das
 Vorfahrzeug bei uns abgeschlossene Kfz-Unfallversicherung fällt.

Rennen

A.4.10.3 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die sich bei Beteiligung an
Fahrtveranstaltungen ereignen, bei denen es auf Erzielung einer Höchstgeschwin-
digkeit ankommt. Dies gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten.

Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen der Staatsgewalt

A.4.10.4 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die durch Erdbeben,
Kriegsereignisse, innere Unruhen oder Maßnahmen der Staatsgewalt unmittelbar
oder mittelbar verursacht werden.

Kernenergie

A.4.10.5 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schäden durch Kernenergie.

Bandscheiben, innere Blutungen

A.4.10.6 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schäden an Bandscheiben sowie
bei Blutungen aus inneren Organen und Gehirnblutungen. Versicherungsschutz
besteht jedoch, wenn überwiegende Ursache ein unter diesen Vertrag fallendes
Unfallereignis nach A.4.1.2 ist.
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Infektionen

A.4.10.7 Kein Versicherungsschutz besteht bei Infektionen. Bei Wundstarrkrampf
und Tollwut besteht jedoch Versicherungsschutz, wenn die Krankheitserreger durch
ein versichertes Unfallereignis sofort oder später in den Körper gelangen. 
Bei anderen Infektionen besteht Versicherungsschutz, wenn die Krankheitserreger
durch ein versichertes Unfallereignis, das nicht nur geringfügige Haut- oder
Schleimhautverletzungen verursacht, sofort oder später in den Körper gelangen.
Bei Infektionen, die durch Heilmaßnahmen verursacht sind, besteht Versicherungs-
schutz, wenn die Heilmaßnahmen durch ein unter diesen Vertrag fallendes Unfall -
ereignis veranlasst waren. 

Psychische Reaktionen

A.4.10.8 Kein Versicherungsschutz besteht bei krankhaften Störungen infolge 
psychischer Reaktionen, auch wenn diese durch einen Unfall verursacht wurden.

Bauch- und Unterleibsbrüche

A.4.10.9 Kein Versicherungsschutz besteht bei Bauch- oder Unterleibsbrüchen.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sie durch eine unter diesen Vertrag 
fallende gewaltsame, von außen kommende Einwirkung entstanden sind.

A.5 Fahrerschutzversicherung 

A.5.1 Was ist versichert?

A.5.1.1. Versichert sind Personenschäden des Fahrers infolge eines Unfalls beim
Lenken des versicherten Fahrzeugs.

A.5.1.2. Ein Unfall liegt vor, wenn der Fahrer durch ein plötzlich von außen auf sei-
nen Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädi-
gung oder den Tod erleidet.

A.5.2 Wer ist versichert?

Sofern die Fahrerschutzversicherung im Rahmen der Kfz-Haftpflichtversicherung
vereinbart wurde, ist der berechtigte Fahrer des im Versicherungsschein be -
zeichneten Fahrzeugs versichert, unter der Voraussetzung, dass er mindestens 
23 Jahre alt ist.

A.5.3 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?

Versicherungsschutz besteht in den geografischen Grenzen Europas sowie den
außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union
gehören.

A.5.4 Welche Leistungen umfasst die Fahrerschutzversicherung?

A.5.4.1 Wir zahlen für den Personenschaden des berechtigten Fahrers wie ein
Haftpflichtversicherer nach deutschem Recht und nach Maßgabe gesetzlicher Haft-
pflichtbestimmungen folgende Entschädigungen:

– Schmerzensgeld bis 100.000 Euro

– Verdienstausfall bis monatlich 2.000 Euro 

– Unterhaltsansprüche bis monatlich 1.500 Euro

– Haushaltshilfe bis monatlich 500 Euro

– behindertengerechter Umbau bis 100.000 Euro 

– sonstige vermehrte Bedürfnisse bis monatlich 1.000 Euro.

A.5.4.2 Die genannte Begrenzung gilt je Schadenfall.

A.5.4.3 Voraussetzung für die Zahlung einer Entschädigung ist ein unfallbedingter,
stationärer Krankenhausaufenthalt von mindestens 3 Tagen innerhalb von 6 Mona-
ten nach dem Unfall. Unsere Entschädigungsleistung erfolgt unabhängig davon, ob
Sie den Schaden selbst verursacht haben.

A.5.5 Fälligkeit und Zahlung

A.5.5.1 Sobald wir unsere Zahlungspflicht und die Höhe der Entschädigung festge-
stellt haben, zahlen wir diese spätestens innerhalb von zwei Wochen.

A.5.5.2 Haben wir unsere Zahlungspflicht festgestellt, lässt sich jedoch die Höhe
der Entschädigung nicht innerhalb eines Monats nach Schadenanzeige feststellen,
können Sie einen angemessenen Vorschuss auf die Entschädigung verlangen.

A.5.6 Was ist nicht versichert?

Vorsatz

A.5.6.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die der Fahrer vorsätzlich
herbeiführt oder die dadurch entstehen, dass der Fahrer vorsätzlich eine Straftat
ausführt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

A.5.6.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden eines Fahrers, der bei Ein-
tritt des Schadens nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis besitzt.

Alkohol und andere berauschende Mittel

A.5.6.3 Kein Versicherungsschutz besteht, wenn der Fahrer zum Zeitpunkt des
Unfalls infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender
Mittel zum sicheren Führen des Fahrzeugs nicht in der Lage ist. 

Rennen

A.5.6.4 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die sich bei Beteiligung an
Fahrtveranstaltungen ereignen, bei denen es auf die Erzielung einer Höchstge-
schwindigkeit ankommt. Dies gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten.

Kernenergie

A.5.6.5 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schäden durch Kernenergie.

Fahren ohne Sicherheitsgurt

A.5.6.6 Kein Versicherungsschutz besteht für Gesundheitsschädigungen, die dar-
auf zurückzuführen sind, dass der Fahrer bei Eintritt des Schadens nicht den nach
§ 21a Straßenverkehrsordnung vorgeschriebenen Sicherheitsgurt angelegt hatte.

A.5.7 Verpflichtung Dritter

Ist im Schadenfall ein Dritter dem berechtigten Fahrer gegenüber aufgrund gesetz-
licher oder vertraglicher Bestimmungen zur Leistung verpflichtet, gehen diese An -
sprüche den Leistungsverpflichtungen aus diesem Vertrag vor, wenn und soweit sie
für den Fahrer durchsetzbar sind. Dies gilt z. B. für Ansprüche gegen Haftpflichtver-
sicherer, Sozialversicherungsträger, private Krankenversicherer und Arbeitgeber.
Regressansprüche dieser Versicherer und des Arbeitgebers aus der Fahrerschutz-
versicherung sind ausgeschlossen.

A.6 Kfz-Umweltschadenversicherung – für öffentlich-rechtliche Ansprüche
nach dem Umweltschadensgesetz

Die Umweltschadenversicherung ist Bestandteil des Vertrags über die Kfz-Haft-
pflichtversicherung.

A.6.1 Was ist versichert?

Sie haben mit Ihrem Fahrzeug die Umwelt geschädigt

A.6.1.1 Wir stellen Sie von öffentlich-rechtlichen Ansprüchen zur Sanierung von
Umweltschäden nach dem Umweltschadensgesetz (USchadG) frei, die durch einen
Unfall, eine Panne oder eine plötzliche und unfallartige Störung des bestimmungs-
gemäßen Gebrauchs des Fahrzeugs (Betriebsstörung) verursacht worden sind.

Begründete und unbegründete Ansprüche

A.6.1.2 Sind die Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz begründet, leisten
wir Ersatz in Geld.

A.6.1.3 Sind die Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz unbegründet, weh-
ren wir diese auf unsere Kosten ab. Dies gilt auch, soweit die Ansprüche der Höhe
nach unbegründet sind.

Regulierungsvollmacht

A.6.1.4 Wir sind bevollmächtigt, alle uns zur Abwicklung des Schadens oder der
Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme durch die Behörde oder einem sonstigen
Dritten zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Rahmen pflichtgemäßen
Ermessens abzugeben.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwaltungsverfahren oder Rechts-
streit gegen Sie, so sind wir zur Verfahrens- und Prozessführung bevollmächtigt.
Wir führen das Verwaltungsverfahren oder den Rechtsstreit in Ihrem Namen auf
unsere Kosten.

A.6.2 Wer ist versichert?

Die Regelungen unter A.1.2 gelten entsprechend.

A.6.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungssummen)?

Die Versicherungssumme für öffentlich-rechtliche Haftungsansprüche nach dem
Umweltschadensgesetz beträgt 5 Mio. Euro je Schadenfall und maximal 10 Mio.
Euro je Versicherungsjahr.

A.6.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?

Geltungsbereich

Versicherungsschutz gemäß A.6.1 besteht außerhalb des Anwendungsbereichs
des Umweltschadensgesetzes auch in den Ländern des Europäischen Wirtschafts-
raums (EWR), soweit die EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) gilt oder sinn-
gemäße Anwendung findet. Versicherungsschutz nach den jeweiligen nationalen
Gesetzen besteht nur, soweit diese Ansprüche den Umfang der EU-Richtlinie nicht
überschreiten.

A.6.5 Was ist nicht versichert?

Vorsatz, Schäden durch Kernenergie

A.6.5.1 Die Regelungen unter A.1.5.1 (Vorsatz) und A.1.5.9 (Kernenergie) gelten
entsprechend.

Unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Umweltschäden

A.6.5.2 Nicht versichert sind Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare,
notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen.

Ausbringungsschäden

A.6.5.3 Nicht versichert sind Schäden, die durch Lieferung, Verwendung oder 
Freisetzung von Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem Stalldung, Pflanzenschutz-,
Dünge- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln resultieren, es sei denn, dass diese
Stoffe durch plötzliche und unfallartige Ereignisse bestimmungswidrig und unbeab-
sichtigt in die Umwelt gelangen, diese Stoffe durch Niederschläge plötzlich abge-
schwemmt werden oder in andere Grundstücke abdriften.

Bewusste Verstöße gegen Regelungen, die dem Umweltschutz dienen

A.6.5.4 Nicht versichert sind Schäden, die Sie durch bewusste Verstöße gegen
Gesetze, Verordnungen oder an Sie gerichtete behördliche Anordnungen oder Ver-
fügungen, die dem Umweltschutz dienen, entstehen. 

Vertragliche Ansprüche

A.6.5.5 Nicht versichert sind Ansprüche, die auf Grund vertraglicher Vereinbarung
oder Zusage über Ihre gesetzliche Verpflichtung hinausgehen. 

Privatrechtliche Ansprüche

A.6.5.6 Ausgenommen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche, die auch ohne
Bestehen des Umweltschadensgesetzes bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflicht -
bestimmungen des Privatrechts gegen Sie geltend gemacht werden können. 

Hinweis: Diese Ansprüche sind im Allgemeinen über die Kfz-Haftpflichtversicherung
gedeckt.

B Beginn des Vertrags und vorläufiger Versicherungsschutz

Der Versicherungsvertrag kommt dadurch zustande, dass wir Ihren Antrag anneh-
men. Regelmäßig geschieht dies durch Zugang des Versicherungsscheins. 
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B.1 Wann beginnt der Versicherungsschutz?

Der Versicherungsschutz beginnt erst, wenn Sie den in Ihrem Versicherungsschein
genannten fälligen Beitrag gezahlt haben, jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeit-
punkt. Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, richten sich
die Folgen nach C.1.2 und C.1.3. 

B.2 Vorläufiger Versicherungsschutz

Bevor der Beitrag gezahlt ist, haben Sie nach folgenden Bestimmungen vorläufigen
Versicherungsschutz:

Kfz-Haftpflichtversicherung 

B.2.1 Händigen wir Ihnen die Versicherungsbestätigung aus oder nennen wir Ihnen
bei elektronischer Versicherungsbestätigung die Versicherungsbestätigungs-Num-
mer, haben Sie in der Kfz-Haftpflichtversicherung vorläufigen Versicherungsschutz
zu dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens ab dem Tag, an dem das Fahrzeug
unter Verwendung der Versicherungsbestätigung zugelassen wird. Ist das Fahr-
zeug bereits auf Sie zugelassen, beginnt der vorläufige Versicherungsschutz ab
dem vereinbarten Zeitpunkt. Dies gilt auch für die anderen Versicherungsarten, die
Bestandteil Ihrer Kfz-Haftpflichtversicherung sind.

Kasko- und Kfz-Unfallversicherung

B.2.2 In der Kasko- und Kfz-Unfallversicherung haben Sie vorläufigen Versiche-
rungsschutz nur, wenn wir dies ausdrücklich zugesagt haben. Der Versicherungs-
schutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt.

Übergang des vorläufigen in den endgültigen Versicherungsschutz

B.2.3 Sobald Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nach C.1.1 gezahlt haben,
geht der vorläufige in den endgültigen Versicherungsschutz über. 

Rückwirkender Wegfall des vorläufigen Versicherungsschutzes

B.2.4 Der vorläufige Versicherungsschutz entfällt rückwirkend, wenn wir Ihren
Antrag unverändert angenommen haben und Sie den im Versicherungsschein
genannten ersten oder einmaligen Beitrag nicht unverzüglich – spätestens inner-
halb von zwei Wochen – nach Zugang des Versicherungsscheins gezahlt haben.
Sie haben dann von Anfang an keinen Ver sicherungsschutz; dies gilt nur, wenn Sie
die nicht recht zeitige Zahlung zu vertreten haben. 

Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes 

B.2.5 Sie und wir sind berechtigt, den vorläufigen Versicherungsschutz jederzeit zu
kündigen. Ihre Kündigung wird sofort mit Zugang bei uns wirksam. Unsere Kündi-
gung wird erst nach Ablauf von zwei Wochen ab Zugang der Kündigung bei Ihnen
wirksam.

Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes bei Widerruf

B.2.6 Widerrufen Sie den Versicherungsvertrag nach § 8 Versicherungsvertrags -
gesetz, endet der vorläufige Versicherungsschutz mit dem Zugang Ihrer Widerrufs -
erklärung bei uns.

Beitrag für vorläufigen Versicherungsschutz

B.2.7 Für den Zeitraum des vorläufigen Versicherungsschutzes haben wir Anspruch
auf einen der Laufzeit entsprechenden Teil des Beitrags.

C Beitragszahlung

C.1 Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags

Rechtzeitige Zahlung

C.1.1 Der erste oder einmalige Beitrag (Einlösungsbeitrag) ist abweichend von der
gesetzlichen Regelung (§ 33 Abs. 1 Versicherungsvertragsgesetz) unverzüglich
nach Abschluss des Vertrags zu zahlen, jedoch nicht vor dem mit Ihnen verein -
barten, im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. 

Nicht rechtzeitige Zahlung

C.1.2 Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, haben Sie
von Anfang an keinen Versicherungsschutz, es sei denn, Sie haben die Nichtzah-
lung oder verspätete Zahlung nicht zu vertreten. Zahlen Sie nachträglich, beginnt
der Versicherungsschutz erst ab der Zahlung. 

C.1.3 Außerdem können wir vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht
gezahlt ist. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn Sie die Nichtzahlung nicht zu
 vertreten haben. Nach dem Rücktritt können wir von Ihnen eine Geschäftsgebühr
verlangen. Diese beträgt 10 % des Jahresbeitrags für jeden angefangenen Monat
ab dem beantragten Beginn des Versicherungsschutzes bis zu unserem Rücktritt,
jedoch höchstens 40 % des Jahresbeitrags. 

C.2 Zahlung des Folgebeitrags

Rechtzeitige Zahlung

C.2.1 Ein Folgebeitrag ist zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrech-
nung angegebenen Zeitpunkt fällig und zu zahlen. 

Nicht rechtzeitige Zahlung

C.2.2 Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, fordern wir Sie auf, den rück-
ständigen Beitrag zuzüglich des Verzugsschadens (Kosten und Zinsen) innerhalb
von zwei Wochen ab Zugang unserer Aufforderung zu zahlen.

C.2.3 Tritt ein Schadenereignis nach Ablauf der zweiwöchigen Zahlungsfrist ein und
sind zu diesem Zeitpunkt diese Beträge noch nicht bezahlt, haben Sie keinen Ver -
sicherungsschutz. Wir bleiben jedoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie die ver-
spätete Zahlung nicht zu vertreten haben.

C.2.4 Sind Sie mit der Zahlung dieser Beträge nach Ablauf der zweiwöchigen Zah-
lungsfrist noch in Verzug, können wir den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen.
Unsere Kündigung wird unwirksam, wenn Sie diese Beträge innerhalb eines
Monats ab Zugang der Kündigung zahlen. Haben wir die Kündigung zusammen mit
einer Mahnung ausgesprochen, wird die Kündigung unwirksam, wenn Sie innerhalb
eines Monats nach Ablauf der in der Mahnung genannten Zahlungsfrist zahlen.

Für Schadenereignisse, die in der Zeit nach Ablauf der zweiwöchigen Zahlungsfrist
bis zu Ihrer Zahlung eintreten, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Versiche-
rungsschutz besteht erst wieder für Schadenereignisse nach Ihrer Zahlung.

C.3 Nicht rechtzeitige Zahlung bei Fahrzeugwechsel

Versichern Sie anstelle Ihres bisher bei uns versicherten Fahrzeugs ein anderes
Fahrzeug bei uns (Fahrzeugwechsel), wenden wir für den neuen Vertrag bei nicht
rechtzeitiger Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags die für Sie günstigeren
Regelungen zum Folgebeitrag nach C.2.2 bis C.2.4 an. Außerdem berufen wir uns
nicht auf den rückwirkenden Wegfall des vorläufigen Versicherungsschutzes nach
B.2.4. Dafür müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:

– Zwischen dem Ende der Versicherung des bisherigen Fahrzeugs und dem
Beginn der Versicherung des anderen Fahrzeugs sind nicht mehr als sechs
Monate vergangen,

– Fahrzeugart und Verwendungszweck der Fahrzeuge sind gleich. 

Kündigen wir das Versicherungsverhältnis wegen Nichtzahlung, können wir von
Ihnen eine Geschäftsgebühr entsprechend C.1.3 verlangen. 

C.4 Nachhaftung in der Kfz-Haftpflichtversicherung

Bleiben wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung aufgrund § 117 Abs. 2 Versicherungs-
vertragsgesetz gegenüber einem Dritten trotz Beendigung des Versicherungsver-
trags zur Leistung verpflichtet, haben wir Anspruch auf den Beitrag für die Zeit die-
ser Verpflichtung. Unsere Rechte nach § 116 Abs. 1 Versicherungsvertragsgesetz
bleiben unberührt.

C.5 Zahlungsweise

C.5.1 Die Beiträge sind je nach Vereinbarung jährlich, halbjährlich, vierteljährlich
oder monatlich, jeweils im Voraus zu entrichten. Der Mindestbeitrag der halb-, vier-
tel jährlichen oder monatlichen Beitragszahlung beträgt einschließlich Versicherung-
steuer 8,87 Euro.

C.5.2 Die Zahlweise und der Zahlungsweg wirken sich auf den Beitrag aus. Bitte
beachten Sie hierzu Anhang 2, Abschnitt 2.

C.5.3 Die Zahlung des Beitrages ist nur im Lastschrifteinzugsverfahren möglich. 

C.5.4 Erteilen Sie uns keine Lastschriftermächtigung, widerrufen Sie die Lastschrift -
ermächtigung oder wird der Einzug der Beiträge im Lastschrifteinzugsverfahren aus
anderen Gründen unmöglich, sind wir berechtigt, den Vertrag auf jährliche Zahlwei-
se mit Rechnungszahlung umzustellen.

C.6 Festgelegte Beiträge

Beitrag für Kurzzeitkennzeichen 

C.6.1 Wenn Sie ein Fahrzeug mit einem amtlich abgestempelten Kurzzeitkenn -
zeichen zur einmaligen Verwendung für eine Probe- oder Überführungsfahrt bis zur
Dauer von fünf Tagen zulassen, beträgt der Beitrag in der Kfz-Haftpflicht -
versicherung 100 Euro. Bei längerer Dauer erheben wir für jeden angefangenen 5-
Tages-Zeitraum einen weiteren Beitrag von 100 Euro. Die Versicherungsbestäti-
gung gemäß § 23 FZV händigen wir nur gegen Zahlung des Beitrags aus. Wird das
Fahrzeug im Anschluss an die Probe- oder Überführungsfahrt für Sie mit einem
ständigen amt lichen Kennzeichen (nicht Kurzzeitkennzeichen) zugelassen, bezie-
hen wir das Kurzzeitkennzeichen hinsichtlich der Dauer und der Tarifierung in den
neu abzuschließenden Vertrag ein.

Werden kurzfristige Versicherungsverträge ein- oder mehrmalig verlängert, so
 gelten diese Verlängerungen jeweils als neuer Kurzfristvertrag.

Mindestbeitrag

C.6.2 Der Mindestbeitrag beträgt einschließlich Versicherungsteuer 17,75 Euro. 

C.6.3 Der Mindestbeitrag bei halb-, vierteljährlicher oder monatlicher Zahlung
beträgt einschließlich Versicherungsteuer 8,87 Euro.

D Welche Pflichten haben Sie beim Gebrauch des Fahrzeugs?

D.1 Bei allen Versicherungsarten

Vereinbarter Verwendungszweck

D.1.1 Das Fahrzeug darf nur zu dem im Versicherungsvertrag angegebenen Zweck
verwendet werden. 

Berechtigter Fahrer

D.1.2 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden.
Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungs -
berechtigten gebraucht. Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer des
Fahrzeugs es nicht wissentlich ermöglichen, dass das Fahrzeug von einem unbe -
rechtigten Fahrer gebraucht wird.

Fahren mit Fahrerlaubnis

D.1.3 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder
 Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Außerdem dürfen Sie,
der Halter oder der Eigentümer, das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzen
lassen, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

D.2 Zusätzlich in der Kfz-Haftpflichtversicherung

Alkohol und andere berauschende Mittel

D.2.1 Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer durch alkoholi-
sche Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahr-
zeug sicher zu führen. Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer des 
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Fahrzeugs, dieses nicht von einem Fahrer fahren lassen, der durch alkoholische
Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug
sicher zu  führen.

Hinweis: Auch in der Kasko-, Schutzbrief- und Kfz-Unfall- und Fahrerschutzversi-
cherung besteht für solche Fahrten nach A.2.17.1, A.3.9.1, A.4.10.2 und A.5.6.3
kein oder eingeschränkter Versicherungsschutz.

Nicht genehmigte Rennen

D.2.2 Das Fahrzeug darf nicht zu Fahrtveranstaltungen und den dazugehörigen
Übungsfahrten verwendet werden, bei denen es auf Erzielung einer Höchstge-
schwindigkeit ankommt und die behördlich nicht genehmigt sind. 

Hinweis: Behördlich genehmigte kraftfahrt-sportliche Veranstaltungen sind vom Ver-
sicherungsschutz gemäß A.1.5.2 ausgeschlossen. Auch in der Kasko-, Schutzbrief-
, Kfz-Unfall- und Fahrerschutzversicherung besteht für Fahrten, bei denen es auf
die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, nach A.2.17.2, A.3.9.2,
A.4.10.3 und A.5.6.4 kein Versicherungsschutz.

D.3 Zusätzlich in der Kaskoversicherung

Begleitetes Fahren

D.3.1 Ist der Fahrer 17 Jahre alt (begleitetes Fahren), darf das Fahrzeug nicht
ohne die vorgeschriebene Begleitung gefahren werden. Außerdem darf die Begleit-
person nicht durch den Genuss alkoholischer Getränke oder anderer berauschen-
der Mittel in ihrer Aufgabe beeinträchtigt sein.

D.4 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten?

Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung

D.4.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in D.1, D.2 und D.3 geregelten Pflichten,
haben Sie keinen Versicherungsschutz. Verletzen Sie Ihre Pflichten grob fahrlässig,
sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die Pflicht nicht grob
fahrlässig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

Bei einer Verletzung der Pflicht in der Kfz-Haftpflichtversicherung aus D.2.1 Satz 2
sind wir Ihnen, dem Halter oder Eigentümer gegenüber nicht von der Leistungs-
pflicht befreit, soweit Sie, der Halter oder Eigentümer als Fahrzeuginsasse, der das
Fahrzeug nicht geführt hat, einen Personenschaden erlitten haben.

D.4.2 Abweichend von D.4.1 sind wir zur Leistung verpflichtet, soweit die Pflicht -
verletzung weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für den Umfang unse-
rer Leistungspflicht ursächlich ist. Dies gilt nicht, wenn Sie die Pflicht arglistig
 verletzen.

Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflichtversicherung

D.4.3 In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich aus D.4.1 ergebende Leistungs-
freiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen und den mitversicherten Personen gegen -
über auf den Betrag von höchstens je 5.000 Euro beschränkt. Außerdem gelten
anstelle der vereinbarten Versicherungssummen die in Deutschland geltenden
 Mindestver sicherungssummen. Satz 1 und 2 gelten entsprechend, wenn wir 
wegen einer von Ihnen vorgenommenen Gefahrerhöhung (§§ 23 und 26 Ver -
sicherungsvertragsgesetz) vollständig oder teilweise leistungsfrei sind. 

D.4.4 Gegenüber einem Fahrer, der das Fahrzeug durch eine vorsätzlich begange-
ne Straftat erlangt, sind wir vollständig von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

E Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall?

E.1 Bei allen Versicherungsarten

Anzeigepflicht

E.1.1 Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer Leistung durch
uns führen kann, innerhalb einer Woche anzuzeigen. In der Schutzbriefversiche-
rung sind Sie zur unverzüglichen Anzeige verpflichtet.

E.1.2 Ermittelt die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder eine andere Behörde im
Zusammenhang mit dem Schadenereignis, sind Sie verpflichtet, uns dies und den
Fortgang des Verfahrens (z. B. Strafbefehl, Bußgeldbescheid) unverzüglich anzu -
zeigen, auch wenn Sie uns das Schadenereignis bereits gemeldet haben.

Aufklärungspflicht

E.1.3 Sie sind verpflichtet, alles zu tun, was der Aufklärung des Schadenereignis-
ses dienen kann. Dies bedeutet insbesondere, dass Sie unsere Fragen zu den
Umständen des Schadenereignisses wahrheitsgemäß und vollständig beantworten
müssen und den Unfallort nicht verlassen dürfen, ohne die erforderlichen Feststel-
lungen zu ermöglichen. 

Sie haben unsere für die Aufklärung des Schadenereignisses erforderlichen
 Weisungen zu befolgen. 

Schadenminderungspflicht

E.1.4 Sie sind verpflichtet, bei Eintritt des Schadenereignisses nach Möglichkeit für
die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen. 

Sie haben hierbei unsere Weisungen, soweit für Sie zumutbar, zu befolgen.

E.2 Zusätzlich in der Kfz-Haftpflichtversicherung 

Bei außergerichtlich geltend gemachten Ansprüchen

E.2.1 Werden gegen Sie Ansprüche geltend gemacht, sind Sie verpflichtet, uns
dies innerhalb einer Woche nach der Erhebung des Anspruchs anzuzeigen. 

Anzeige von Kleinschäden

E.2.2 Wenn Sie einen Sachschaden, der voraussichtlich nicht mehr als 500 Euro
beträgt, selbst regulieren oder regulieren wollen, müssen Sie uns den Schadenfall
erst anzeigen, wenn Ihnen die Selbstregulierung nicht gelingt. 

Bei gerichtlich geltend gemachten Ansprüchen

E.2.3 Wird ein Anspruch gegen Sie gerichtlich geltend gemacht (z. B. Klage, Mahn-
bescheid), haben Sie uns dies unverzüglich anzuzeigen. 

E.2.4 Sie haben uns die Führung des Rechtsstreits zu überlassen. Wir sind berech-
tigt, auch in Ihrem Namen einen Rechtsanwalt zu beauftragen, dem Sie Vollmacht
sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und angeforderte Unterlagen zur Ver -
fügung stellen müssen.

Bei drohendem Fristablauf

E.2.5 Wenn Ihnen bis spätestens zwei Tage vor Fristablauf keine Weisung von uns
vorliegt, müssen Sie gegen einen Mahnbescheid oder einen Bescheid einer Behör-
de fristgerecht den erforderlichen Rechtsbehelf einlegen. 

E.3 Zusätzlich in der Kaskoversicherung

Anzeige des Versicherungsfalls bei Entwendung des Fahrzeugs

E.3.1 Bei Entwendung des Fahrzeugs oder mitversicherter Teile sind Sie abwei-
chend von E.1.1 verpflichtet, uns dies unverzüglich in Schriftform anzuzeigen. 
Ihre Schadenanzeige muss von Ihnen unterschrieben sein. 

Einholen unserer Weisung 

E.3.2 Vor Beginn der Verwertung oder der Reparatur des Fahrzeugs haben Sie
unsere Weisungen einzuholen, soweit die Umstände dies gestatten, und diese zu
befolgen, soweit Ihnen dies zumutbar ist. Dies gilt auch für mitversicherte Teile.

Baustein Schadenservice Spezial oder Schadenservice Basis

E.3.3 Bitte beachten Sie Abschnitt A.2.8.5.

Anzeige bei der Polizei

E.3.4 Übersteigt ein Entwendungs-, Brand- oder Wildschaden den Betrag von 
200 Euro, sind Sie verpflichtet, das Schadenereignis der Polizei unverzüglich anzu-
zeigen.

E.4 Zusätzlich beim Schutzbrief

Einholen unserer Weisung 

E.4.1 Vor Inanspruchnahme einer unserer Leistungen haben Sie unsere Weisun-
gen einzuholen, soweit die Umstände dies gestatten, und zu befolgen, soweit
Ihnen dies zumutbar ist. 

Untersuchung, Belege, ärztliche Schweigepflicht

E.4.2 Sie haben uns jede zumutbare Untersuchung über die Ursache und Höhe
des Schadens und über den Umfang unserer Leistungspflicht zu gestatten, Atteste
sowie Originalbelege zum Nachweis der Erkrankung und der Schadenhöhe vorzu-
legen und die behandelnden Ärzte im Rahmen von § 213 Versicherungsvertragsge-
setz von der Schweigepflicht zu entbinden.

E.5 Zusätzlich in der Kfz-Unfallversicherung

Anzeige des Todesfalls innerhalb 48 Stunden 

E.5.1 Hat der Unfall den Tod einer versicherten Person zur Folge, müssen die aus
dem Versicherungsvertrag Begünstigten uns dies innerhalb von 48 Stunden mel-
den, auch wenn der Unfall schon angezeigt ist. Die Meldung soll durch Telegramm,
Telefax oder E-Mail erfolgen. Uns ist das Recht zu verschaffen, eine Obduk tion
durch einen von uns beauftragten Arzt vornehmen zu lassen.

Ärztliche Untersuchung, Gutachten, Entbindung von der Schweigepflicht

E.5.2 Nach einem Unfall sind Sie verpflichtet, 

a unverzüglich einen Arzt hinzuzuziehen, 

b den ärztlichen Anordnungen nachzukommen,

c die Unfallfolgen möglichst zu mindern, 

d darauf hinzuwirken, dass von uns angeforderte Berichte und Gutachten alsbald
erstellt werden,

e sich von einem von uns beauftragten Arzt untersuchen zu lassen, wobei wir die
notwendigen Kosten, einschließlich eines Ihnen entstehenden Verdienstausfalls,
tragen,

f Ärzte, die Sie – auch aus anderen Anlässen – behandelt oder untersucht haben,
andere Versicherer, Versicherungsträger und Behörden von der Schweigepflicht
im Rahmen von § 213 Versicherungsvertragsgesetz zu entbinden und zu
ermächtigen, uns alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

Frist zur Feststellung und Geltendmachung der Invalidität

E.5.3 Beachten Sie auch die 15-Monatsfrist für die Feststellung und Geltend -
machung der Invalidität nach A.4.5.1.

E.6 Zusätzlich in der Kfz-Umweltschadenversicherung

Anzeigepflicht

E.6.1 Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer Leistung nach
dem Umweltschadensgesetz führen könnte, – soweit zumutbar – sofort anzuzei-
gen, auch wenn noch keine Sanierungs- oder Kostentragungsansprüche erhoben
worden sind.

Aufklärungspflicht

E.6.2 Ferner sind Sie verpflichtet, uns jeweils unverzüglich und umfassend zu infor-
mieren über:

– die Ihnen gemäß § 4 Umweltschadensgesetz obliegende Information an die
zuständige Behörde, 

– behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder Sanierung eines Umwelt-
schadens Ihnen gegenüber, 

– die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten entstandenen Auf -
wendungen zur Vermeidung, Begrenzung oder Sanierung eines Umweltscha-
dens, 

– den Erlass eines Mahnbescheids, 

– eine gerichtliche Streitverkündung, 

– die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen oder gerichtlichen
 Verfahrens.
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Besondere Schadenminderungspflicht

E.6.3 Sie müssen nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Scha-
dens sorgen. Unsere Weisungen sind zu befolgen, soweit es für Sie zumutbar ist.
Sie haben uns ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten
und uns bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Um -
stände, die nach unserer Ansicht für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind,
müssen Sie uns mitteilen sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersenden. 

E.6.4 Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Umweltschäden sind
unverzüglich mit uns abzustimmen.

E.6.5 Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im Zusammenhang
mit Umweltschäden müssen Sie fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforder -
lichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung durch uns bedarf es nicht.

E.6.6 Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren wegen eines
Umweltschadens haben Sie uns die Führung des Verfahrens zu überlassen. Im
Falle des gerichtlichen Verfahrens beauftragen wir einen Rechtsanwalt in Ihrem
Namen. Sie müssen dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Aus-
künfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.

E.7 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten?

Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung

E.7.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in E.1 bis E.6 geregelten Pflichten, haben
Sie keinen Versicherungsschutz. Verletzen Sie Ihre Pflichten grob fahrlässig, sind
wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die Pflicht nicht grob
fahrlässig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

E.7.2 Abweichend von E.7.1 sind wir zur Leistung verpflichtet, soweit Sie nachwei-
sen, dass die Pflichtverletzung weder für die Feststellung des Versicherungsfalls
noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war.
Dies gilt nicht, wenn Sie die Pflicht arglistig verletzen.

Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflichtversicherung

E.7.3 In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich aus E.7.1 ergebende Leistungs-
freiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen und den mitversicherten Personen gegenüber
auf den Betrag von höchstens je 2.500 Euro beschränkt. 

E.7.4 Haben Sie die Aufklärungs- oder Schadenminderungspflicht nach E.1.3 und
E.1.4 vorsätzlich und in besonders schwerwiegender Weise verletzt (insbesondere
bei unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, unterlassener Hilfeleistung, bewusst
wahrheitswidrigen Angaben uns gegenüber), erweitert sich die Leistungsfreiheit auf
einen Betrag von höchstens je 5.000 Euro. 

Vollständige Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflichtversicherung

E.7.5 Verletzen Sie Ihre Pflichten in der Absicht, sich oder einem anderen dadurch
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, sind wir von unserer
 Leistungspflicht hinsichtlich des erlangten Vermögensvorteils vollständig frei.

E.7.6 Verletzen Sie vorsätzlich Ihre Anzeigepflicht nach E.2.1 oder E.2.3 oder Ihre
Pflicht, uns die Führung eines Rechtsstreits nach E.2.4 oder E.2.5 zu überlassen,
und führt dies zu einer rechtskräftigen Entscheidung, die über den Umfang der
nach Sach- und Rechtslage geschuldeten Entschädigung erheblich hinausgeht,
sind wir außerdem von unserer Leistungspflicht hinsichtlich des von uns zu zahlen-
den Mehrbetrags vollständig frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung dieser Pflichten
sind wir berechtigt, unsere Leistung hinsichtlich dieses Mehrbetrags in einem der
Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

Mindestversicherungssummen

E.7.7 Verletzen Sie in der Kfz-Haftpflichtversicherung Ihre Pflichten nach E.1 und
E.2, gelten anstelle der vereinbarten Versicherungssummen die in Deutschland 
geltenden Mindestversicherungssummen.

F Rechte und Pflichten der mitversicherten Personen

Pflichten mitversicherter Personen

F.1 Für mitversicherte Personen finden die Regelungen zu Ihren Pflichten sinn -
gemäße Anwendung.

Ausübung der Rechte

F.2 Die Ausübung der Rechte der mitversicherten Personen aus dem Versiche-
rungsvertrag steht nur Ihnen als Versicherungsnehmer zu, soweit nichts anderes
geregelt ist. Eine andere Regelung ist:

– Geltendmachen von Ansprüchen in der Kfz-Haftpflichtversicherung nach A.1.2. 

Auswirkungen einer Pflichtverletzung auf mitversicherte Personen

F.3 Sind wir Ihnen gegenüber von der Verpflichtung zur Leistung frei, so gilt dies
auch gegenüber allen mitversicherten Personen. Das Gleiche gilt, wenn wir trotz
Beendigung des Versicherungsverhältnisses noch gegenüber dem geschädigten
 Dritten Leistungen erbringen. Der Rückgriff gegen Sie bleibt auch in diesen Aus -
nahmefällen bestehen.

Eine Ausnahme hiervon gilt in der Kfz-Haftpflichtversicherung: Mitversicherten Per -
sonen gegenüber können wir uns auf die Leistungsfreiheit nur berufen, wenn die
der Leistungsfreiheit zugrunde liegenden Umstände in der Person des Mitversi-
cherten vorliegen oder wenn diese Umstände der mitversicherten Person bekannt
oder  infolge grober Fahrlässigkeit nicht bekannt waren. Sind wir zur Leistung ver-
pflichtet, gelten anstelle der vereinbarten Versicherungssummen die in Deutschland
geltenden gesetzlichen Mindestversicherungssummen. Entsprechendes gilt, wenn
wir trotz Beendigung des Versicherungsverhältnisses noch gegenüber dem geschä-
digten  Dritten Leistungen erbringen. Der Rückgriff gegen Sie bleibt auch in diesen
Aus nahmefällen bestehen.

G Laufzeit und Kündigung des Vertrags, Veräußerung des Fahrzeugs, 
Wagniswegfall

G.1 Wie lange läuft der Versicherungsvertrag?

Vertragsdauer

G.1.1 Die Laufzeit Ihres Vertrags ergibt sich aus Ihrem Versicherungsschein. 

Versicherungsjahr

G.1.2 Ein Versicherungsjahr entspricht einem Kalenderjahr. Als Beginn des nächs -
ten Versicherungsjahres gilt der jeweilige 1. Januar des folgenden Jahres als ver -
einbart, sofern nicht ein Vertrag nach G.1.4 abgeschlossen worden ist.

Automatische Verlängerung

G.1.3 Ist der Vertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr abgeschlossen, verlängert
er sich zum Ablauf um jeweils ein weiteres Jahr, wenn nicht Sie oder wir den Ver-
trag kündigen. Dies gilt auch, wenn für die erste Laufzeit nach Abschluss des Ver-
trags deshalb weniger als ein Jahr vereinbart ist, um die folgenden Versicherungs-
jahre zu einem bestimmten Kalendertag, z. B. dem 1. Januar eines jeden Jahres,
beginnen zu lassen.

Verträge mit einer Laufzeit unter einem Jahr

G.1.4 Ist die Laufzeit ausdrücklich mit weniger als einem Jahr vereinbart, endet der
Vertrag zu dem vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 

G.2 Wann und aus welchem Anlass können Sie den Versicherungsvertrag
 kündigen?

Kündigung zum Ablauf des Versicherungsjahres

G.2.1 Sie können den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjahres kündigen. 
Die Kündigung ist nur wirksam, wenn sie uns spätestens einen Monat vor Ablauf
zugeht. 

Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes

G.2.2 Sie sind berechtigt, einen vorläufigen Versicherungsschutz gemäß B.2.5 
zu kündigen. 

Kündigung nach einem Schadenereignis

G.2.3 Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können Sie den Vertrag kündi-
gen. Die Kündigung muss uns innerhalb eines Monats nach Beendigung der Ver-
handlungen über die Entschädigung zugehen. In der Kfz-Haftpflichtversicherung gilt
zusätzlich: Es ist auch ausreichend, wenn uns die Kündigung innerhalb eines
Monats zugeht, nachdem wir unsere Leistungspflicht anerkannt oder zu Unrecht
abgelehnt haben. Das Gleiche gilt, wenn wir Ihnen die Weisung erteilen, es über
den Anspruch des Dritten zu einem Rechtsstreit kommen zu lassen. Außerdem
können Sie den Vertrag bis zum Ablauf eines Monats seit der Rechtskraft des im
Rechtsstreit mit dem Dritten ergangenen Urteils kündigen.

G.2.4 Sie können bestimmen, ob die Kündigung sofort oder zu einem späteren
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ablauf des Vertrags, wirksam werden soll. 

Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahrzeugs

G.2.5 Veräußern Sie das Fahrzeug oder wird es zwangsversteigert, geht der Ver-
trag nach G.7.1 oder G.7.6 auf den Erwerber über. Der Erwerber ist berechtigt, den
 Vertrag innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis vom
Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Kenntnis, zu kündigen. Der
Erwerber kann bestimmen, ob der Vertrag mit sofortiger Wirkung oder spä testens
zum Ablauf des Vertrags endet. 

G.2.6 Schließt der Erwerber für das Fahrzeug eine neue Versicherung ab und legt
bei der Zulassungsbehörde eine Versicherungsbestätigung vor, gilt dies automa-
tisch als Kündigung des übergegangenen Vertrags. Die Kündigung wird zum
Beginn der neuen Versicherung wirksam und umfasst entgegen G.4.1 alle Ver -
sicherungsarten, die Bestandteil der Kraftfahrtversicherung sind.

Kündigung bei Beitragserhöhung

G.2.7 Erhöhen wir aufgrund unseres Beitragsanpassungsrechts nach K.1 den
 Beitrag, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mit-
teilung der Beitragserhöhung kündigen. Die Kündigung ist sofort wirksam, frühes -
tens jedoch zu dem Zeitpunkt, zu dem die Beitragserhöhung wirksam geworden
wäre. Wir teilen Ihnen die Beitragserhöhung spätestens einen Monat vor dem Wirk-
samwerden mit und weisen Sie auf Ihr Kündigungsrecht hin. Zusätzlich machen wir
bei einer Beitragserhöhung nach K.1 den Unterschied zwischen bisherigem und
neuem Beitrag kenntlich. 

Kündigung bei geänderter Verwendung des Fahrzeugs

G.2.8 Ändert sich die Art und Verwendung des Fahrzeugs nach L.5 und erhöht sich
der Beitrag dadurch um mehr als 10 %, können Sie den Vertrag innerhalb eines
Monats nach Zugang unserer Mitteilung ohne Einhaltung einer Frist kündigen. 

Kündigung bei Veränderung der Tarifstruktur

G.2.9 Ändern wir unsere Tarifstruktur nach K.3, können Sie den Vertrag innerhalb
eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung der Änderung kündigen. Die Kündi-
gung ist sofort wirksam, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Änderung. Wir teilen Ihnen die Änderung spätestens einen Monat vor Wirksam -
werden mit und weisen Sie auf Ihr Kündigungsrecht hin.

G.3 Wann und aus welchem Anlass können wir den Versicherungsvertrag
 kündigen?

Kündigung zum Ablauf des Versicherungsjahres

G.3.1 Wir können den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjahres kündigen. 
Die Kündigung ist nur wirksam, wenn sie Ihnen spätestens einen Monat vor Ablauf
zugeht. 

Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes

G.3.2 Wir sind berechtigt, einen vorläufigen Versicherungsschutz zu kündigen. Die
Kündigung wird nach Ablauf von zwei Wochen nach ihrem Zugang bei Ihnen
 wirksam. 
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Kündigung nach einem Schadenereignis

G.3.3 Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können wir den Vertrag kündi-
gen. Die Kündigung muss Ihnen innerhalb eines Monats nach Beendigung der Ver-
handlungen über die Entschädigung zugehen. In der Kfz-Haftpflichtversicherung gilt
zusätzlich: Es ist auch ausreichend, wenn uns die Kündigung innerhalb eines
Monats zugeht, nachdem wir unsere Leistungspflicht anerkannt oder zu Unrecht
abgelehnt haben. Das Gleiche gilt, wenn wir Ihnen die Weisung erteilen, es über
den Anspruch des Dritten zu einem Rechtsstreit kommen zu lassen. Außerdem
können wir den Vertrag bis zum Ablauf eines Monats seit der Rechtskraft des im
Rechtsstreit mit dem Dritten ergangenen Urteils kündigen. Unsere Kündigung wird
einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.

Kündigung bei Nichtzahlung des Folgebeitrags

G.3.4 Haben Sie einen ausstehenden Folgebeitrag zuzüglich Kosten und Zinsen
trotz unserer Zahlungsaufforderung nach C.2.2 nicht innerhalb der zweiwöchigen
Frist gezahlt, können wir den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Unsere Kün-
digung wird unwirksam, wenn Sie diese Beiträge innerhalb eines Monats ab
Zugang der Kündigung zahlen (siehe auch C.2.4). 

Kündigung bei Verletzung Ihrer Pflichten bei Gebrauch des Fahrzeugs

G.3.5 Haben Sie eine Ihrer Pflichten bei Gebrauch des Fahrzeugs nach D verletzt,
können wir innerhalb eines Monats, nachdem wir von der Verletzung Kenntnis
erlangt haben, den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Dies gilt nicht, wenn
Sie nachweisen, dass Sie die Pflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt
haben. 

Kündigung bei geänderter Verwendung des Fahrzeugs

G.3.6 Ändert sich die Art und Verwendung des Fahrzeugs nach L.5, können wir
den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Können Sie nachweisen, dass die
Änderung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht, wird die Kündi-
gung nach Ablauf von einem Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.

Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahrzeugs

G.3.7 Bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahrzeugs nach G.7 kön-
nen wir dem Erwerber gegenüber kündigen. Wir haben die Kündigung innerhalb
eines Monats ab dem Zeitpunkt auszusprechen, zu dem wir von der Veräußerung
oder Zwangsversteigerung Kenntnis erlangt haben. Unsere Kündigung wird einen
Monat nach ihrem Zugang beim Erwerber wirksam.

G.4 Kündigung einzelner Versicherungsarten oder Bausteine

Kündigung einzelner Versicherungsarten

G.4.1 Die Kfz-Haftpflicht-, Kasko-, Schutzbrief-, Kfz-Unfall-, Fahrerschutz- sowie die
Kfz-Umweltschadenversicherung sind jeweils rechtlich selbstständige Verträge. 
Die Kündigung eines dieser Verträge berührt das Fortbestehen anderer nicht.
Jedoch endet mit der Kfz-Haftpflichtversicherung auch die für dasselbe Fahrzeug
bestehende Schutzbrief-, Fahrerschutz- und Kfz-Umweltschadenversicherung,
ohne dass es einer Kündigung bedarf.

G.4.2 Sie und wir sind berechtigt, bei Vorliegen eines Kündigungsanlasses zu
einem dieser Verträge die gesamte Kfz-Versicherung für das Fahrzeug zu kündi-
gen. 

G.4.3 Kündigen wir von mehreren für das Fahrzeug abgeschlossenen Verträgen
nur einen und teilen Sie uns innerhalb von zwei Wochen nach Zugang unserer
Kündigung mit, dass Sie mit einer Fortsetzung der anderen ungekündigten Verträ-
ge nicht einverstanden sind, gilt die gesamte Kfz-Versicherung für das Fahrzeug
als ge kündigt. Dies gilt entsprechend für uns, wenn Sie von mehreren nur einen
Vertrag kündigen. 

Kündigung einzelner Bausteine

G.4.4 Sie können die Bausteine Schadenservice Spezial, Schadenservice Basis
und Deckung Plus zur nächsten Hauptfälligkeit kündigen.

G.5 Form und Zugang der Kündigung

Jede Kündigung muss schriftlich erfolgen und ist nur wirksam, wenn sie innerhalb
der jeweiligen Frist zugeht. 

G.6 Beitragsabrechnung nach Kündigung

Bei einer Kündigung vor Ablauf des Versicherungsjahres steht uns der auf die Zeit
des Versicherungsschutzes entfallende Beitrag anteilig zu. 

G.7 Was ist bei Veräußerung des Fahrzeugs zu beachten?

Übergang der Versicherung auf den Erwerber

G.7.1 Veräußern Sie Ihr Fahrzeug, geht die Versicherung auf den Erwerber über.
Dies gilt nicht für die Kfz-Unfallversicherung und die Fahrerschutzversicherung.

G.7.2 Wir sind berechtigt und verpflichtet, den Beitrag entsprechend den Angaben
des Erwerbers, wie wir sie bei einem Neuabschluss des Vertrags verlangen wür-
den, anzupassen. Das gilt auch für die SF-Klasse des Erwerbers, die entsprechend
seines bisherigen Schadenverlaufs ermittelt wird. Der neue Beitrag gilt ab dem Tag,
der auf den Übergang der Versicherung folgt.

G.7.3. Den Beitrag für das laufende Versicherungsjahr können wir entweder von
Ihnen oder vom Erwerber verlangen. 

Anzeige der Veräußerung 

G.7.4 Sie und der Erwerber sind verpflichtet, uns die Veräußerung des Fahrzeugs
unverzüglich anzuzeigen. Unterbleibt die Anzeige, droht unter den Voraussetzun-
gen des § 97 Versicherungsvertragsgesetz der Verlust des Versicherungsschutzes. 

Kündigung des Vertrags

G.7.5 Im Falle der Veräußerung können der Erwerber nach G.2.5 und G.2.6 oder
wir nach G.3.7 den Vertrag kündigen. Dann können wir den Beitrag nur von Ihnen
verlangen.

Zwangsversteigerung 

G.7.6 Die Regelungen gemäß G.7.1 bis G.7.5 sind entsprechend anzuwenden,
wenn Ihr Fahrzeug zwangsversteigert wird. 

G.8 Wagniswegfall (z. B. durch Fahrzeugverschrottung)

Fällt das versicherte Wagnis endgültig weg, steht uns der Beitrag bis zu dem Zeit-
punkt zu, zu dem wir vom Wagniswegfall Kenntnis erlangen.

G.9 Was ist beim Einschluss von Bausteinen zu beachten?

Sie können die Bausteine Schadenservice Basis, Schadenservice Spezial, Dek-
kung Plus und Rabattschutz Top zum Beginn des jeweiligen Folgetages in den Ver-
trag einschließen.

H Außerbetriebsetzung, Saisonkennzeichen, Fahrten mit ungestempelten
 Kennzeichen

H.1 Was ist bei Außerbetriebsetzung zu beachten?

Ruheversicherung

H.1.1 Wird das versicherte Fahrzeug außer Betrieb gesetzt und soll es zu einem
späteren Zeitpunkt wieder zugelassen werden, wird dadurch der Vertrag nicht be -
endet. 

H.1.2 Der Vertrag geht in eine beitragsfreie Ruheversicherung über, wenn die
 Zulassungsbehörde uns die Außerbetriebsetzung mitteilt, es sei denn, die Außer -
betriebsetzung beträgt weniger als zwei Wochen oder Sie verlangen die uneinge-
schränkte Fortführung des bisherigen Versicherungsschutzes. 

H.1.3 Die Regelungen nach H.1.1 und H.1.2 gelten nicht bei Verträgen mit aus-
drücklich kürzerer Vertragsdauer als ein Jahr. 

Umfang der Ruheversicherung

H.1.4 Mit der beitragsfreien Ruheversicherung gewähren wir Ihnen während der
Dauer der Außerbetriebsetzung eingeschränkten Versicherungsschutz.

Der Ruheversicherungsschutz umfasst

– die Kfz-Haftpflichtversicherung,

– die Teilkaskoversicherung, wenn für das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Außer -
betriebsetzung eine Voll- oder eine Teilkaskoversicherung bestand,

– die Kfz-Umweltschadenversicherung.

Ihre Pflichten bei der Ruheversicherung

H.1.5 Während der Dauer der Ruheversicherung sind Sie verpflichtet, das Fahr-
zeug in einem Einstellraum (z. B. einer Einzel- oder Sammelgarage) oder auf
einem um friedeten Abstellplatz (z. B. einem geschlossenen Hofraum) nicht nur vor-
über gehend abzustellen und das Fahrzeug außerhalb dieser Räumlichkeiten nicht
zu gebrauchen. Verletzen Sie diese Pflicht, sind wir unter den Voraussetzungen
nach D.4 leistungsfrei. 

Wiederanmeldung

H.1.6 Wird das Fahrzeug wieder zum Verkehr zugelassen (Ende der Außerbetrieb -
setzung), lebt der ursprüngliche Versicherungsschutz wieder auf. Das Ende der
Außerbetriebsetzung haben Sie uns unverzüglich anzuzeigen.

Ende des Vertrags und der Ruheversicherung 

H.1.7 Der Vertrag und damit auch die Ruheversicherung enden 18 Monate nach
der Außerbetriebsetzung, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

H.1.8 Melden Sie das Fahrzeug während des Bestehens der Ruheversicherung mit
einer Versicherungsbestätigung eines anderen Versicherers wieder an, haben wir
das Recht, den Vertrag fortzusetzen und den anderen Versicherer zur Aufhebung
des Vertrags aufzufordern. 

H.2 Welche Besonderheiten gelten bei Saisonkennzeichen?

H.2.1 Für Fahrzeuge, die mit einem Saisonkennzeichen zugelassen sind, gewäh-
ren wir den vereinbarten Versicherungsschutz während des auf dem amtlichen
Kenn zeichen dokumentierten Zeitraums (Saison).

H.2.2 Außerhalb der Saison haben Sie Ruheversicherungsschutz nach H.1.4 und
H.1.5.

H.2.3 Für Fahrten außerhalb der Saison haben Sie innerhalb des für den Halter
zuständigen Zulassungsbezirks und eines angrenzenden Bezirks in der Kfz-Haft-
pflichtversicherung Versicherungsschutz, wenn diese Fahrten im Zusammenhang
mit dem Zulassungsverfahren oder wegen der Hauptuntersuchung, Sicherheitsprü-
fung oder Abgasuntersuchung durchgeführt werden. 

Besonderheiten bei der Zahlungsweise

H.2.4 Bei Fahrzeugen, die mit einem Saisonkennzeichen zugelassen sind, beginnt
der Vertrag mit der Saison. Der Erstbeitrag ist mit Saisonbeginn oder, wenn der
 Vertrag innerhalb der Saison beginnt, mit diesem Zeitpunkt fällig.

H.2.5 Bei Fahrzeugen, die mit einem Saisonkennzeichen zugelassen sind, wird die
tatsächliche Dauer des Versicherungsschutzes innerhalb der Saison anteilig be -
rechnet. 

H.2.6 Für Fahrzeuge, die ein Saisonkennzeichen führen, ist nur eine jährliche Bei-
tragszahlung möglich. 

H.3 Fahrten mit ungestempelten Kennzeichen

Versicherungsschutz in der Kfz-Haftpflichtversicherung 

H.3.1 In der Kfz-Haftpflichtversicherung besteht Versicherungsschutz auch für Zu -
lassungsfahrten mit ungestempelten Kennzeichen. Dies gilt nicht für Fahrten, für
die ein rotes Kennzeichen oder ein Kurzzeitkennzeichen geführt werden muss.

Was sind Zulassungsfahrten?

H.3.2 Zulassungsfahrten sind Fahrten, die im Zusammenhang mit dem Zulas-
sungsverfahren innerhalb des für den Halter zuständigen Zulassungsbezirks und
eines angrenzenden Zulassungsbezirks ausgeführt werden. Das sind Rückfahrten
von der Zulassungsbehörde nach Entfernung der Stempelplakette. Außerdem sind
Fahrten zur Durchführung der Hauptuntersuchung, Sicherheitsprüfung oder Abgas-
unter suchung oder Zulassung versichert, wenn die Zulassungsbehörde vorab ein
ungestempeltes Kennzeichen zugeteilt hat.
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I Schadenfreiheitsrabatt-System

I.1 Einstufung in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen)

In der Kfz-Haftpflicht- und der Vollkaskoversicherung richtet sich die Einstufung
Ihres Vertrags in eine SF-Klasse und der sich daraus ergebende Beitragssatz nach
Ihrem Schadenverlauf. Siehe dazu die Tabellen in Anhang 1.

I.2 Ersteinstufung

I.2.1 Ersteinstufung in SF-Klasse 0

Beginnt Ihr Vertrag ohne Übernahme eines Schadenverlaufs nach I.6, wird er in die
SF-Klasse 0 eingestuft. 

I.2.2 Sonderersteinstufungen

Sonderersteinstufung eines Pkw in SF-Klasse 1/2

I.2.2.1 Beginnt Ihr Vertrag für einen Pkw ohne Übernahme eines Schadenverlaufs
nach I.6, wird er in die SF-Klasse 1/2 eingestuft, wenn alle Voraussetzungen einer
der folgenden Regelungen erfüllt werden. 

Fällt eine dieser Voraussetzungen weg, so haben Sie dies unverzüglich anzuzei-
gen. Der Vertrag wird dann ab dem Tag, der auf den Eintritt der Änderung folgt, so
be handelt, als wäre er bei Abschluss ohne diese Sonderregelung eingestuft wor-
den.

Zweitwagen

a Auf Sie ist bereits ein Pkw zugelassen, der zu diesem Zeitpunkt in der Kfz-Haft-
pflichtversicherung mindestens in die SF-Klasse 1/2 eingestuft ist. Es sind nicht
bereits Schäden eingetreten, die zu einer schlechteren Einstufung als in die 
SF-Klasse 1/2 führen.

Pkw des Ehepartners oder Lebenspartners

b Auf Ihren Partner nach I.2.6 ist bereits ein Pkw zugelassen, der in der Kfz-Haft-
pflichtversicherung mindestens in die SF-Klasse 1/2 eingestuft ist. Es sind nicht
bereits Schäden eingetreten, die zu einer schlechteren Einstufung als in die 
SF-Klasse 1/2 führen. Sie besitzen seit mindestens einem Jahr eine gültige
Fahrerlaubnis zum Führen von Pkw oder Krafträdern gemäß I.2.5.

Führerscheinregelung

c Sie weisen nach, dass Sie aufgrund einer gültigen Fahrerlaubnis gemäß I.2.5 
seit mindestens drei Jahren zum Führen von Pkw oder von Krafträdern, die ein
amtliches Kennzeichen führen müssen, berechtigt sind. 

Ausnahmen

I.2.2.2 Die Sondereinstufungen nach I.2.2 gelten nicht für Ausfuhrkennzeichen,
Kurzzeitkennzeichen und Risiken, für die eine unterjährige Vertragslaufzeit verein-
bart wurde.

I.2.3 Anrechnung des Schadenverlaufs der Kfz-Haftpflichtversicherung in der
 Vollkaskoversicherung

Ist das versicherte Fahrzeug ein Pkw und schließen Sie neben der Kfz-Haftpflicht -
versicherung eine Vollkaskoversicherung mit einer Laufzeit von einem Jahr ab
(siehe G.1.2), können Sie verlangen, dass die Einstufung nach dem Schadenver-
lauf der Kfz-Haftpflichtversicherung erfolgt. Dies gilt nicht, wenn für das versicherte
Fahrzeug oder für ein Vorfahrzeug im Sinne von I.6.1 innerhalb der letzten 
12 Monate bereits eine Vollkaskoversicherung bestanden hat; in diesem Fall über-
nehmen wir den Schadenverlauf der Vollkaskoversicherung nach I.6.

I.2.4 Führerscheinsonderregelung 

Hat Ihr Vertrag für einen Pkw in der SF-Klasse 0 begonnen,  stufen wir ihn auf Ihren
Antrag besser ein, sobald Sie drei Jahre im Besitz einer Fahrerlaubnis für Pkw
oder Krafträder gemäß I.2.5 sind und folgende Voraus setzungen gegeben sind:

– Der Vertrag ist schadenfrei verlaufen und

– Ihre Fahrerlaubnis ist gemäß I.2.5 anerkannt.

Der Nachweis ist durch Vorlage des Originals und Einreichung einer Fotokopie des
Führerscheins zu führen.

Der Vertrag wird ab der Änderung so behandelt, als hätten Sie ihn zu diesem Zeit-
punkt erstmalig abgeschlossen.

I.2.5 Anerkannte und gleichgestellte Fahrerlaubnisse

Anerkannt werden Fahrerlaubnisse aus den Mitgliedsländern des Europäischen
 Wirtschaftsraums (EWR), den USA, Japan und Kanada. Fahrerlaubnisse aus allen
anderen Staaten außerhalb des EWR sind im  Rahmen der SF-Einstufung Fahr -
erlaubnissen aus einem Mitgliedsstaat des EWR gleichgestellt, wenn diese nach
den Vorschriften der Fahrerlaubnisverordnung ohne weitere theoretische oder prak -
tische Fahrprüfung umgeschrieben werden können oder nach Erfüllung der Aufla-
gen umgeschrieben sind.

I.2.6 Partner

Als Partner gilt Ihr Ehepartner, Ihr nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz einge -
tragener Lebenspartner oder Ihr mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebender
Partner.

I.3 Jährliche Neueinstufung

Wir stufen Ihren Vertrag zum 1. Januar eines jeden Jahres nach seinem Schaden -
verlauf im vergangenen Kalenderjahr neu ein.

I.3.1 Wirksamwerden der Neueinstufung

Die Neueinstufung gilt ab der ersten Beitragsfälligkeit im neuen Kalenderjahr.

I.3.2 Besserstufung bei schadenfreiem Verlauf

I.3.2.1 Ist Ihr Vertrag während eines Kalenderjahres schadenfrei verlaufen und hat
der Versicherungsschutz während dieser Zeit ununterbrochen bestanden, wird Ihr
Vertrag in die nächst bessere SF-Klasse nach der jeweiligen Tabelle im Anhang 1
eingestuft. 

I.3.2.2 Hat der Versicherungsschutz während des gesamten Kalenderjahres unun-
terbrochen bestanden, stufen wir Ihren Vertrag aus der SF-Klasse 1/2, 0, S oder M
bei schadenfreiem Verlauf in die SF-Klasse 1 ein. 

I.3.2.3 Hat Ihr Vertrag in der Zeit vom 2. Januar bis 1. Juli eines Kalenderjahres
begonnen und bestand bis zum 31. Dezember mindestens sechs Monate Versiche-
rungsschutz, wird er bei schadenfreiem Verlauf zum 1. Januar des folgenden
Kalenderjahres in die nächst bessere SF-Klasse eingestuft.

Besserstufung bei Saisonkennzeichen

I.3.2.4 Ist das versicherte Fahrzeug mit einem Saisonkennzeichen gemäß H.2
zugelassen, nehmen wir bei schadenfreiem Verlauf des Vertrags eine Besser -
stufung nach I.3.2.1 nur vor, wenn die Saison mindestens sechs Monate beträgt.

I.3.3 Rückstufung bei schadenbelastetem Verlauf

Ist Ihr Vertrag während eines Kalenderjahres schadenbelastet verlaufen, wird er
nach der jeweiligen Tabelle in Anhang 1 zurückgestuft. Maßgeblich ist der Tag der
Schadenmeldung bei uns.

I.4 Was bedeutet schadenfreier oder schadenbelasteter Verlauf?

I.4.1 Schadenfreier Verlauf

I.4.1.1 Ein schadenfreier Verlauf des Vertrags liegt vor, wenn der Versicherungs-
schutz von Anfang bis Ende eines Kalenderjahres ununterbrochen bestanden hat
und uns in dieser Zeit kein Schadenereignis gemeldet worden ist, für das wir Ent-
schädigungen leisten oder Rückstellungen bilden mussten. Dazu zählen nicht
Kosten für Gutachter, Rechtsberatung und Prozesse.

I.4.1.2 Trotz Meldung eines Schadenereignisses gilt der Vertrag jeweils als scha-
denfrei, wenn:

a wir nur aufgrund von Abkommen der Versicherungsunternehmen unterein ander
oder mit Sozialversicherungsträgern oder wegen der Ausgleichspflicht aufgrund
einer Mehrfachversicherung Entschädigungen leisten oder Rück stellungen bil-
den oder 

b wir Rückstellungen für das Schadenereignis in den drei auf die Schadenmeldung
folgenden Kalenderjahren auflösen, ohne eine Entschädigung geleistet zu
haben, oder

c der Schädiger oder dessen Haftpflichtversicherung uns unsere Entschädigung in
vollem Umfang erstattet oder

d wir in der Vollkaskoversicherung für ein Schadenereignis, das unter die Teilkas -
ko versicherung fällt, Entschädigungen leisten oder Rückstellungen bilden oder

e Sie Ihre Vollkaskoversicherung nur deswegen in Anspruch nehmen, weil eine
 Person mit einer gesetzlich vorgeschriebenen Haftpflichtversicherung für das
Schadenereignis zwar in vollem Umfang haftet, Sie aber gegenüber dem Haft-
pflichtversicherer keinen Anspruch haben, weil dieser den Versicherungsschutz
ganz oder teilweise versagt hat.

Schutzbrief

I.4.1.3 Ein Schaden, der ausschließlich den Schutzbrief betrifft, führt nicht zu einer
Rückstufung.

Kfz-Fahrerschutzversicherung

I.4.1.4 Ein Schaden, der ausschließlich die Fahrerschutzversicherung betrifft, führt
nicht zu einer Rückstufung.

Kfz-Umweltschadenversicherung

I.4.1.5 Ein Schaden, der ausschließlich öffentlich-rechtliche Ansprüche nach dem
Umweltschadengesetz auslöst, ohne auch private Rechte zu verletzen, die von der
Kfz-Haftpflichtversicherung gedeckt sind, führt nicht zu einer Rückstufung.

I.4.2 Schadenbelasteter Verlauf

I.4.2.1 Ein schadenbelasteter Verlauf des Vertrags liegt vor, wenn Sie uns während
eines Kalenderjahres ein oder mehrere Schadenereignisse melden, für die wir Ent-
schädigungen leisten oder Rückstellungen bilden müssen. Hiervon ausgenommen
sind die Fälle nach I.4.1.2.

I.4.2.2 Gilt der Vertrag trotz einer Schadenmeldung zunächst als schadenfrei,
 leisten wir jedoch in einem folgenden Kalenderjahr Entschädigungen oder bilden
Rückstellungen für diesen Schaden, stufen wir Ihren Vertrag zum 1. Januar des
dann folgenden Kalenderjahres zurück. 

I.5 Wie Sie eine Rückstufung vermeiden können

I.5.1 Baustein Rabattschutz Top

I.5.1.1 Unter folgenden Voraussetzungen können Sie den Baustein Rabattschutz
Top für den Vertrag Ihres Pkw vereinbaren: 

a Die Kfz-Haftpflichtversicherung und – falls vorhanden – Vollkaskoversicherung
müssen jeweils mindestens in die SF-Klasse 4 eingestuft sein und belastende
Schäden, die zu einer schlechteren Einstufung als SF 4 führen, liegen nicht vor.
Sind in den letzten beiden Jahren Schäden eingetreten, können wir den
Abschluss des Bausteins Rabattschutz Top ablehnen.

b Der Pkw wird ausschließlich von Personen gefahren, die mindestens 23 Jahre
alt sind.

I.5.1.2 Stellt sich nach Vertragsabschluss heraus, dass eine dieser Voraussetzun-
gen bei Vertragsabschluss nicht erfüllt war, entfällt der Baustein Rabattschutz Top
rückwirkend. Entfällt eine der Voraussetzungen während der Vertragslaufzeit, so
haben Sie uns dies unverzüglich anzuzeigen. Der Baustein Rabattschutz Top ent-
fällt dann ab dem Zeitpunkt der Änderung. 
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I.5.1.3 Wenn Sie den Baustein Rabattschutz Top vereinbart haben, gilt Folgendes:

a Der Baustein Rabattschutz Top gilt in der Kfz-Haftpflichtversicherung und – falls
vorhanden – in der Vollkasko für Schäden, die während der Geltungsdauer des
Bausteins Rabattschutz Top eintreten und gemeldet werden. 

b Werden in der Kfz-Haftpflicht- und/oder Vollkaskoversicherung Schäden gemel-
det, bleibt abweichend von I.3.3 die im Jahr der Schadenmeldung erreichte  
SF-Klasse im folgenden Versicherungsjahr erhalten. 

c Für Schäden, die von Personen unter 23 Jahren verursacht werden, gilt der
Baustein Rabattschutz Top nicht. Für sie erfolgt eine Rückstufung gemäß I.3.3.

d Die Einstufung gilt nur während der Laufzeit des Vertrags. Bei einem Wechsel
zu einem anderen Versicherer wird der Vertrag so behandelt, als habe der Bau-
stein Rabattschutz Top nicht bestanden und eine Rückstufung entsprechend
I.3.3 stattgefunden.

I.5.2 Kfz-Haftpflichtversicherung

Sie können eine Rückstufung in der Kfz-Haftpflichtversicherung vermeiden, wenn
Sie uns unsere Entschädigung freiwillig, also ohne vertragliche oder gesetzliche
Verpflichtung erstatten. Um Ihnen hierzu Gelegenheit zu geben, unterrichten wir
Sie nach Abschluss der Schadenregulierung über die Höhe unserer Entschädi-
gung, wenn diese nicht mehr als 500 Euro beträgt. Erstatten Sie uns die Entschädi-
gung innerhalb von sechs Monaten nach unserer Mitteilung, wird Ihr Kfz-Haftpflicht-
ver sicherungsvertrag als schadenfrei behandelt. 

Haben wir Sie über den Abschluss der Schadenregulierung und über die Höhe des
Erstattungsbetrags unterrichtet und müssen wir danach im Zuge einer Wiederauf-
nahme der Schadenregulierung eine weitere Entschädigung leisten, führt dies nicht
zu einer Erhöhung des Erstattungsbetrags. 

I.5.3 Vollkaskoversicherung

Sie können eine Rückstufung in der Vollkaskoversicherung vermeiden, wenn Sie
uns unsere Entschädigung innerhalb von sechs Monaten freiwillig, also ohne ver-
tragliche oder gesetzliche Verpflichtung erstatten. 

I.6 Übernahme eines Schadenverlaufs

I.6.1 In welchen Fällen wird ein Schadenverlauf übernommen?

Der Schadenverlauf eines anderen Vertrags – auch wenn dieser bei einem ande-
ren Versicherer bestanden hat – wird auf den Vertrag des versicherten Fahrzeugs
unter den Voraussetzungen nach I.6.2 und I.6.3 in folgenden Fällen übernommen:

Fahrzeugwechsel

I.6.1.1 Sie haben das versicherte Fahrzeug anstelle eines anderen Fahrzeugs 
angeschafft.

Rabatttausch

I.6.1.2 Sie besitzen außer dem versicherten Fahrzeug noch ein anderes Fahrzeug
und veräußern dieses oder setzen es ohne Ruheversicherung außer Betrieb und
beantragen die Übernahme des Schadenverlaufs.

Schadenverlauf einer anderen Person

I.6.1.3 Die Anrechnung aus Verträgen Dritter ist nicht möglich.

Versichererwechsel

I.6.1.4 Sie sind mit Ihrem Fahrzeug von einem anderen Versicherer aus dem Euro-
päischen Wirtschaftsraum (EWR), den USA, Japan oder Kanada zu uns gewech-
selt.

Zusätzliches Fahrzeug

I.6.1.5 Sie versichern ein zusätzliches Fahrzeug bei uns und beantragen die Über-
nahme des Schadenverlaufs aus Ihrem bereits vorhandenen Vertrag. Der Vertrag
für das bereits versicherte Fahrzeug wird nach I.2 eingestuft.

I.6.2 Welche Voraussetzungen gelten für die Übernahme?

Für die Übernahme eines Schadenverlaufs gelten folgende Voraussetzungen:

Fahrzeugart

I.6.2.1 Die Übernahme ist nur möglich, wenn es sich bei dem ausgeschiedenen
Fahrzeug und dem Ersatzfahrzeug um einen Pkw handelt.

Gemeinsame Übernahme des Schadenverlaufs in der Kfz-Haftpflicht- und der
 Vollkaskoversicherung

I.6.2.2 Wir übernehmen die Schadenverläufe in der Kfz-Haftpflicht- und in der
 Vollkaskoversicherung nur zusammen.

I.6.3 Wie wirkt sich eine Unterbrechung des Versicherungsschutzes auf den
 Schadenverlauf aus?

Im Jahr der Beendigung der Unterbrechung

I.6.3.1 Nach einer Unterbrechung des Versicherungsschutzes (Außerbetriebset-
zung, Saisonkennzeichen außerhalb der Saison, Vertragsbeendigung, Veräuße-
rung, Wagniswegfall) gilt:

a Beträgt die Unterbrechung höchstens sechs Monate, übernehmen wir den
 Schadenverlauf, als wäre der Versicherungsschutz nicht unterbrochen worden.

b Beträgt die Unterbrechung mehr als sechs Monate, aber nicht länger als sieben
Jahre, übernehmen wir den Schadenverlauf wie er vor der Unterbrechung
bestand. 

c Beträgt die Unterbrechung mehr als sieben Jahre, übernehmen wir den 
schadenfreien Verlauf nicht.

Im Folgejahr nach der Beendigung der Unterbrechung

I.6.3.2 In dem auf die Übernahme folgenden Kalenderjahr richtet sich die Ein -
stufung des Vertrags nach dessen Schadenverlauf und danach, wie lange der 
Ver sicherungsschutz in dem Kalenderjahr der Übernahme bestand:

a Bestand der Versicherungsschutz im Kalenderjahr der Übernahme mindestens
sechs Monate, wird der Vertrag entsprechend seines Verlaufs so eingestuft, als
hätte er ein volles Kalenderjahr bestanden. 

b Bestand der Versicherungsschutz im Kalenderjahr der Übernahme weniger als
sechs Monate, unterbleibt eine Besserstufung trotz schadenfreien Verlaufs.

I.7 Einstufung nach Abgabe des Schadenverlaufs 

I.7.1 Die Schadenverläufe in der Kfz-Haftpflicht- und der Vollkaskoversicherung
 können nur zusammen abgegeben werden. 

I.7.2 Nach einer Abgabe des Schadenverlaufs Ihres Vertrags stufen wir diesen in
die SF-Klasse ein, die Sie bei Ersteinstufung Ihres Vertrags nach I.2 bekommen
 hätten. Befand sich Ihr Vertrag in der SF-Klasse M oder S, bleibt diese Einstufung
bestehen. 

I.7.3 Wir sind berechtigt, den Mehrbeitrag aufgrund der Umstellung Ihres Vertrags
nachzuerheben.

I.8 Auskünfte über den Schadenverlauf

I.8.1 Wir sind berechtigt, uns bei Übernahme eines Schadenverlaufs folgende 
Auskünfte vom Vorversicherer geben zu lassen:

– Art und Verwendung des Fahrzeugs,

– Beginn und Ende des Vertrags für das Fahrzeug,

– Schadenverlauf des Fahrzeugs in der Kfz-Haftpflicht- und der Vollkaskoversiche-
rung,

– Unterbrechungen des Versicherungsschutzes des Fahrzeugs, die sich noch
nicht auf seinen Schadenfreiheitsrabatt ausgewirkt haben,

– ob für ein Schadenereignis Rückstellungen innerhalb von drei Jahren nach
deren Bildung aufgelöst worden sind, ohne dass Zahlungen geleistet worden
sind und

– ob Ihnen oder einem anderen Versicherer bereits entsprechende Auskünfte
erteilt worden sind.

I.8.2 Versichern Sie nach Beendigung Ihres Vertrags in der Kfz-Haftpflicht- und der
Vollkaskoversicherung Ihr Fahrzeug bei einem anderen Versicherer, sind wir
berechtigt und verpflichtet, diesem auf Anfrage Auskünfte zu Ihrem Vertrag und
dem ver sicherten Fahrzeug nach I.8.1 zu geben. 

Unsere Auskunft bezieht sich nur auf den tatsächlichen Schadenverlauf. Sonder -
einstufungen – mit Ausnahme der Regelung nach I.2.2.1 – werden nicht berück-
sichtigt. 

J Typ- und Regionalklassenzuordnung 

J.1 Typklasse

Richtet sich der Versicherungsbeitrag nach dem Typ Ihres Fahrzeugs, können Sie
Ihrem Versicherungsschein entnehmen, welcher Typklasse Ihr Fahrzeug zu Beginn
des Vertrags zugeordnet worden ist.

Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich, ob und in welchem Umfang sich
der Schadenbedarf Ihres Fahrzeugtyps im Verhältnis zu dem aller Fahrzeugtypen
erhöht oder verringert hat. Ändert sich der Schadenbedarf Ihres Fahrzeugtyps im
Verhältnis zu dem aller Fahrzeugtypen, kann dies zu einer Zuordnung in eine ande-
re Typklasse führen. Eine Beitragsänderung ist damit nicht verbunden.

Die Klassengrenzen können Sie der Tabelle im Anhang 3 entnehmen.

Innerhalb einer Typklasse richtet sich der Beitrag nach dem Schadenbedarf, der
auf Basis der Typschlüsselnummer des Fahrzeugs ermittelt wird.

J.2 Regionalklasse

Richtet sich der Versicherungsbeitrag nach dem Wohnsitz des Halters, wird Ihr
Fahrzeug einer Regionalklasse zugeordnet. Maßgeblich ist der Wohnsitz, den uns
die Zulassungsbehörde zu Ihrem Fahrzeug mitteilt. Ihrem Versicherungsschein
können Sie entnehmen, welcher Regionalklasse Ihr Fahrzeug zu Beginn des Ver-
trags zugeordnet worden ist.

Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich, ob und in welchem Umfang sich
der Schadenbedarf der Region, in welcher der Wohnsitz des Halters liegt, im Ver-
hältnis zu allen Regionen erhöht oder verringert hat. Ändert sich der Schadenbe-
darf Ihrer Region im Verhältnis zu dem aller Regionen, kann dies zu einer Zuord-
nung in eine andere Regionalklasse führen. Eine Beitragsänderung ist damit nicht
verbunden. 

Die Klassengrenzen können Sie der Tabelle im Anhang 4 entnehmen.

Innerhalb einer Regionalklasse richtet sich der Beitrag nach dem Schadenbedarf,
der auf Basis der Postleitzahl des Wohnsitzes ermittelt wird.

K Beitragsänderung aufgrund tariflicher Maßnahmen

K.1 Tarifänderung

K.1.1 Wir sind in der Kfz-Haftpflichtversicherung berechtigt und verpflichtet, die für
bestehende Verträge geltenden Tarife und Beiträge unter Beachtung der anerkann-
ten Grundsätze der Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik der Scha-
den- und Kostenentwicklung anzupassen. Dabei dürfen nur die seit der Festset-
zung bzw. letzten Anpassung des Tarifs eingetretenen und im nächsten Versiche-
rungsjahr erwarteten Veränderungen der Schaden- und Kostenabwicklung berück-
sichtigt werden. Die neuen Beiträge dürfen nicht höher sein als die Beiträge des
Tarifs für neu abzuschließende Verträge mit gleichen Tarifmerkmalen und gleichem
Deckungs umfang. Sie werden mit Beginn des nächsten Versicherungsjahres wirk-
sam.

K.1.2 Ergibt die Anpassung gemäß K.1.1 eine Erhöhung des Beitrags, so wird sie
nur wirksam, wenn wir Ihnen die Beitragserhöhung unter Kenntlichmachung des
Unterschieds zwischen altem und neuem Beitrag spätestens einen Monat vor dem
Zeitpunkt des Wirksamwerdens mitteilen und Sie schriftlich über Ihr Recht nach K.4
belehren.

K.1.3 In die Berechnung des Beitragsunterschieds werden Änderungen von Merk -
malen zur Beitragsberechnung gemäß Anhang 2 einbezogen, wenn sie gleichzeitig
wirksam werden. Dies gilt nicht für Beitragsveränderungen, die sich aufgrund 
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des Schadenverlaufs oder sonstiger Änderungen des konkreten Versicherungsver-
trags ergeben (z. B. wegen der Änderung eines bei Ihnen eingetretenen
Umstands).

K.1.4 Ergibt die Anpassung eine Verminderung des Tarifbeitrags, sind wir verpflich-
tet, den Beitrag vom Beginn des nächsten Versicherungsjahres an auf die Höhe
des neuen Tarifbeitrags zu senken.

K.1.5 Dies gilt für die Kasko-, Schutzbriefversicherung und Fahrerschutzversiche-
rung entsprechend.

K.2 Gesetzliche Änderung des Leistungsumfangs in der Kfz-Haftpflicht -
versicherung

In der Kfz-Haftpflichtversicherung sind wir berechtigt, den Beitrag zu erhöhen,
sobald wir aufgrund eines Gesetzes, einer Verordnung oder einer EU-Richtlinie
dazu verpflichtet werden, den Leistungsumfang oder die Versicherungssummen zu
erhöhen. 

K.3 Änderung der Tarifstrukturen

Wir sind berechtigt, die Bestimmungen für SF-Klassen, Regionalklassen, Typklas-
sen, Tarifgruppen sowie die Merkmale zur Beitragsberechnung nach Anhang 2 zu
ändern, wenn die geänderten Bestimmungen den anerkannten Grundsätzen der
Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik entsprechen. Die geänderten
Bestimmungen werden mit Beginn des nächsten Versicherungsjahres wirksam. 

K.4 Kündigungsrecht

K.4.1 Kommt es in der Kfz-Haftpflichtversicherung zu einer Tarifänderung, so
haben Sie ein Kündigungsrecht nach G.2.7.

K.4.2 Dies gilt für die Kaskoversicherung entsprechend. 

K.4.3 Ändern wir die Tarifstrukturen nach K.3, so haben Sie ein Kündigungsrecht
nach G.2.9.

L Beitragsänderung aufgrund eines bei Ihnen eingetretenen Umstands

L.1 Änderung des Schadenfreiheitsrabatts

Ihr Beitrag kann sich aufgrund der Regelungen zum Schadenfreiheitsrabatt-System
nach Abschnitt I ändern. 

L.2 Änderung von Merkmalen zur Beitragsberechnung

L.2.1 Ändert sich während der Laufzeit des Vertrags ein Merkmal zur Beitrags -
berechnung gemäß Anhang 2 oder Berufsgruppen (Tarifgruppen) gemäß Anhang 5,
berechnen wir den Beitrag neu. Dies kann zu einer Beitragssenkung oder zu einer
Beitragserhöhung führen. 

Auswirkung auf den Beitrag

L.2.2 Der neue Beitrag gilt ab dem Tag der Änderung.

L.3 Änderung der Regionalklasse wegen Wohnsitzwechsels

Wechselt der Halter seinen Wohnsitz, wird die Regionalklasse nach der Postleit-
zahl des neuen Wohnsitzes zugeordnet. Der Beitrag richtet sich ab der Ummeldung
bei der Zulassungsbehörde nach dem neuen Wohnsitz und der neuen Regional-
klasse.

L.4 Ihre Mitteilungspflichten zu den Merkmalen zur Beitragsberechnung

Anzeige von Änderungen 

L.4.1 Die Änderung eines der Merkmale zur Beitragsberechnung gemäß Anhang 2
müssen Sie uns unverzüglich anzeigen.

Überprüfung der Merkmale zur Beitragsberechnung

L.4.2 Wir sind berechtigt zu überprüfen, ob die bei Ihrem Vertrag berücksichtigten
Merkmale zur Beitragsberechnung gemäß Anhang 2 zutreffen. Auf Anforderung
haben Sie uns entsprechende Bestätigungen oder Nachweise vorzulegen. 

Folgen von unzutreffenden Angaben

L.4.3 Haben Sie unzutreffende Angaben zu Merkmalen zur Beitragsberechnung
gemacht oder Änderungen nicht angezeigt, gilt rückwirkend ab Beginn des laufen-
den Versicherungsjahres der Beitrag, der den tatsächlichen Merkmalen zur Bei-
trags berechnung entspricht. Erhöht sich dadurch der Beitrag um mehr als 10 %,
können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung
ohne Einhaltung einer Frist kündigen.

L.4.4 Haben Sie vorsätzlich unzutreffende Angaben gemacht oder Änderungen vor-
sätzlich nicht angezeigt und ist deshalb ein zu niedriger Beitrag berechnet worden,
ist zusätzlich zur Beitragserhöhung eine Vertragsstrafe in Höhe eines Jahresbei-
trags für das laufende Versicherungsjahr zu zahlen. Insoweit werden unsere Rech-
te nach § 19 Abs. 2 (siehe auch M.2.1), 24 und 26 Versicherungsvertrags gesetz
ausgeschlossen.

L.4.5 Außerdem kann sich bei einem Schadenereignis die Selbstbeteiligung gemäß
A.2.13.2 erhöhen. 

Folgen von Nichtangaben

L.4.6 Kommen Sie unserer Aufforderung, Bestätigungen oder Nachweise vorzu -
legen, schuldhaft nicht innerhalb von vier Wochen nach, wird der Beitrag rück -
wirkend ab Beginn des laufenden Versicherungsjahres für dieses Merkmal zur Bei-
tragsberechnung nach den für Sie ungünstigsten Annahmen berechnet. 

L.5 Änderung der Art und Verwendung des Fahrzeugs

Ändert sich die im Versicherungsschein ausgewiesene Art und Verwendung des
Fahrzeugs gemäß Anhang 6, müssen Sie uns dies anzeigen. Bei der Zuordnung
nach der Verwendung des Fahrzeugs gelten ziehendes Fahrzeug und Anhänger
als Einheit, wobei das höhere Wagnis maßgeblich ist. 

Wir können in diesem Fall den Versicherungsvertrag nach G.3.6 kündigen oder den
Beitrag ab der Änderung anpassen.

Erhöhen wir den Beitrag um mehr als 10 %, haben Sie ein Kündigungsrecht nach
G.2.8.

M Vorvertragliche Anzeigepflicht und Rechtsfolgen bei deren Verletzung

M.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche
Umstände

M.1.1 Sie haben uns bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung alle Ihnen bekannten
Gefahrumstände in Textform anzuzeigen, nach denen wir Sie in Textform gefragt
haben und die für unseren Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem verein-
barten Inhalt zu schließen. Sie sind auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als wir
nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor unserer Vertragsannahme Fragen im Sinne
des Satz 1 in Textform stellen. Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet
sind, auf unseren Entschluss Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit
dem vereinbarten Inhalt abzuschließen. 

M.1.2 Wird der Vertrag von Ihrem Vertreter geschlossen und kennt dieser den
gefahr erheblichen Umstand, müssen Sie sich so behandeln lassen, als hätten Sie
selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

M.2 Rücktritt

Voraussetzungen und Ausübung des Rücktritts 

M.2.1 Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Um -
ständen berechtigen uns, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten. Dies gilt nur,
wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeige-
pflichtver letzung hingewiesen haben. 

M.2.2 Wir müssen unser Rücktrittsrecht innerhalb eines Monats schriftlich geltend
machen. Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung
stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere Umstände
zur Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt,
zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die unser Rücktrittsrecht begrün-
det, Kenntnis erlangen.

M.2.3 Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung Ihnen gegenüber.

Ausschluss des Rücktrittsrechts

M.2.4 Wir können uns auf unser Rücktrittsrecht nicht berufen, wenn wir den nicht
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 

M.2.5 Wir haben kein Rücktrittsrecht, wenn Sie nachweisen, dass Sie oder Ihr Ver-
treter die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob
fahrlässig gemacht haben.

M.2.6 Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht
besteht nicht, wenn Sie nachweisen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen
 hätten.

Folgen des Rücktritts

M.2.7 Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 

M.2.8 Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, dürfen wir den Ver -
sicherungsschutz nicht versagen, wenn Sie nachweisen, dass der unvollständig
oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in
diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn Sie die Anzeigepflicht
arglistig verletzt haben. 

M.2.9 Uns steht der Teil des Beitrags zu, der der bis zum Wirksamwerden der
Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

M.3 Kündigung oder rückwirkende Vertragsanpassung

M.3.1 Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil Ihre Verletzung einer Anzeige-
pflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, können wir den
 Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in Schriftform
kündigen. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf
die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben. 

M.3.2 Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung
 stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere Umstände
zur Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt,
zu dem wir von der Verletzung Ihrer Anzeigepflicht Kenntnis erlangt haben.

M.3.3 Wir können uns auf unser Kündigungsrecht wegen Anzeigepflichtver letzung
nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtig-
keit der Anzeige kannten. 

M.3.4 Das Kündigungsrecht ist auch ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen, dass
wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu
anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

M.3.5 Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen
geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen rück-
wirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Pflichtverletzung nicht zu vertreten,
werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Ver-
tragsbestandteil. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform
auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben. 

M.3.6 Wir müssen die Vertragsanpassung innerhalb eines Monats schriftlich
 geltend machen. Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere
Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere
Umstände zur Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit dem
Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die uns zur Vertrags -
anpassung berechtigt, Kenntnis erlangen. 

M.3.7 Wir können uns auf eine Vertragsanpassung nicht berufen, wenn wir den
nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 

M.3.8 Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10 % oder
schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus,
 können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer  Mitteilung
fristlos in Schriftform kündigen.
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M.4 Anfechtung

Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unbe-
rührt. Im Fall der Anfechtung steht uns der Teil des Beitrages zu, der der bis zum
Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

N Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstände

N.1 Wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind

Versicherungsombudsmann

N.1.1 Wenn Sie als Verbraucher mit unserer Entscheidung nicht zufrieden sind
oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem von Ihnen gewünschten Ergeb-
nis geführt hat, können Sie sich an den Ombudsmann für Versicherungen wenden
(Ombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin, 
E-Mail: beschwerde@ versicherungsombudsmann.de; Tel.: 0800 3696000, 
Fax: 0800 3699000). Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige
und für Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Voraussetzung für
das Schlichtungsverfahren vor dem Ombudsmann ist aber, dass Sie uns zunächst
die Möglichkeit gegeben haben, unsere Entscheidung zu überprüfen. 

Versicherungsaufsicht

N.1.2 Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsver-
schiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an die 
für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir
der  Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
Sektor Ver sicherungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn; 
Tel.: 0228/4108-0; Fax: 0228/4108-1550. Bitte beachten Sie, dass die BaFin 
keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann. 

Rechtsweg

N.1.3 Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.

Hinweis: Beachten Sie bei Meinungsverschiedenheiten über die Höhe des Scha-
dens in der Kaskoversicherung das Sachverständigenverfahren nach A.2.18.

N.2 Gerichtsstände

Wenn Sie uns verklagen

N.2.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich die
gerichtliche Zuständigkeit nach unserem Sitz oder dem Sitz der für den Versiche-
rungsvertrag zuständigen Niederlassung. Sind Sie eine natürliche Person und woh-
nen in Deutschland, ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit
der Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren
gewöhnlichen Aufenthalt haben. 

Wenn wir Sie verklagen

N.2.2 Sind Sie eine natürliche Person und wohnen in Deutschland, müssen Klagen
aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie bei dem Gericht  erhoben werden, das für
Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort Ihres gewöhn lichen
Aufenthalts zuständig ist. Unterhalten Sie zum Zeitpunkt der Klageerhebung Ihren
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem Staat außerhalb der Europäi-
schen Gemeinschaft, Islands, Norwegens oder der Schweiz oder ist Ihr Wohnsitz
oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klage erhebung nicht bekannt, kön-
nen wir Sie vor dem für unseren Sitz zuständigen Gerichtsstand verklagen. Sind
Sie eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht nach Ihrem Sitz
oder Ihrer  Niederlassung. 

Andere Gerichtsstände

N.2.3 Andere nach deutschem Recht begründete Gerichtsstände werden durch
diese Vereinbarung nicht ausgeschlossen.
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Anhang 1: Tabellen zum Schadenfreiheitsrabatt-System

1 Pkw

1.1 Einstufung von Pkw in Schadenfreiheitsklasse (SF-Klassen) 
und Beitragssätze

in SF-Klasse Kfz-Haftpflicht Vollkasko

26 30 30
25 30 30
24 30 30
23 30 30
22 30 35
21 35 35
20 35 35
19 35 35
18 35 35
17 35 40
16 35 40
15 40 40
14 40 40
13 40 45
12 40 45
11 45 45
10 45 50

9 45 50
8 50 55
7 50 60
6 55 60
5 55 65
4 60 70
3 70 75
2 75 80
1 90 90
1/2 115 115
0 190 125
S 145 160
M 245 200

1.2 Rückstufung im Schadenfall bei Pkw

1.2.1 Kfz-Haftpflichtversicherung

aus bei 1 bei 2 bei 3 bei 4 oder mehr
SF-Klasse Schaden Schäden Schäden Schäden

nach SF-Klasse nach SF-Klasse nach SF-Klasse nach SF-Klasse

26 11 4 2 M
25 11 3 1 M
24 11 3 1 M
23 10 3 1 M
22 10 3 1 M
21 10 2 1 M
20 9 2 1 M
19 9 2 1 M
18 7 1 1 M
17 7 1 1/2 M
16 6 1 1/2 M
15 6 1 1/2 M
14 6 1 1/2 M
13 5 1 1/2 M
12 5 1 S M
11 5 1 S M
10 4 1 S M

9 4 1 S M
8 4 1/2 S M
7 3 1/2 S M
6 3 1/2 S M
5 2 1/2 S M
4 2 S S M
3 1 S M M
2 1/2 M M M
1 S M M M
1/2 S M M M
0 M M M M
S M M M M
M M M M M

1.2.2 Vollkaskoversicherung

aus bei 1 bei 2 bei 3 bei 4 oder mehr
SF-Klasse Schaden Schäden Schäden Schäden

nach SF-Klasse nach SF-Klasse nach SF-Klasse nach SF-Klasse

26 20 7 3 M
25 18 7 3 M
24 15 7 3 M
23 15 5 3 M
22 12 5 3 M
21 12 5 3 M
20 12 5 3 M
19 12 4 3 M
18 10 4 2 M
17 9 4 2 M
16 9 4 2 M
15 9 4 2 M
14 9 3 2 M
13 8 3 1/2 M
12 8 3 1/2 M
11 8 1 1/2 M
10 5 1 1/2 M

9 5 1 1/2 M
8 4 1 1/2 M
7 3 1 S M
6 3 1/2 S M
5 2 1/2 S M
4 2 S S M
3 1 S M M
2 1 S M M
1 1/2 M M M
1/2 S M M M
0 S M M M
S M M M M
M M M M M
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Anhang 2: Merkmale zur Beitragsberechnung

1 Individuelle Merkmale zur Beitragsberechnung bei Pkw

1.1 Fahrzeugnutzung

1.1.1 Die Versicherung der Produktlinie mobil online ist nur für Pkw mit privater
oder freiberuflicher Nutzung, die nicht auf Firmen zugelassen sind, möglich.

1.1.2 Freiberuflich ist eine Nutzung, wenn Sie das versicherte Fahrzeug zur Aus-
übung Ihrer freiberuflichen Tätigkeit einsetzen. Zur freiberuflichen Tätigkeit gehört
die selbstständige Arbeit der Ärzte, Veterinäre, Apotheker, Zahnärzte, Rechtsan -
wälte, Notare, Patentanwälte, Vermessungsingeneure, Ingenieure, Architekten,
Handels chemiker, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, beratenden Volks- und
Betriebswirte, vereidigten Buchprüfer, Steuerbevollmächtigten, Journalisten, Bildbe-
richt erstatter, Übersetzer und Handelsvertreter. Gewerblich ist eine Nutzung, wenn
Sie das versicherte Fahrzeug zur Ausübung Ihres Gewerbes einsetzen. Gewerblich
ist jede auf Dauer angelegte, gesetzlich erlaubte, selbstständige, gewinnorientierte
Tätigkeit mit Ausnahme der freiberuflichen Tätigkeit. Alle anderen Nutzungen sind
privat.

1.2 Fahrzeugnutzer

1.2.1 Der Beitrag für Versicherungsverträge in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskover -
sicherung richtet sich nach dem Alter und gegebenenfalls nach dem Geschlecht
des weiteren Fahrzeugnutzers bei Beginn des Versicherungsvertrags. 

1.2.2 Es gilt folgende Einteilung:

Nutzerklasse Nutzer

1 ausschließlich VN
2 ausschließlich VN und Partner ab einem Alter von 23 Jahren
3 ausschließliche Nutzung durch Personen ab einem Alter 

von 23 Jahren
4 Nutzung (auch gelegentliche) durch Personen unter 23 Jahren
5 Nutzung (auch gelegentliche) durch Personen unter 20 Jahren

1.2.3 In der Klasse 2 sind Sie zur namentlichen Nennung des Partners verpflichtet.
Als Partner gilt ein Partner nach I.2.6.

1.2.4 In den Klassen 4 und 5 richtet sich der Beitrag

a nach dem Alter und Geschlecht des jüngsten Nutzers,

b danach, ob der jüngste Nutzer weitere Pkw im Zugriff hat und ob diese bei uns
versichert sind und

c nach der Stärke des versicherten Fahrzeugs.

1.2.5 Sie sind verpflichtet, die erforderlichen Angaben zu machen und den 
jüngsten Nutzer namentlich zu nennen.

1.2.6 In der Klasse 4 richtet sich der Beitrag danach, ob im Verkehrzentralregister
(VZR) des Kraftfahrt-Bundesamtes ein Eintrag (mit Punkten bewertete Entschei-
dung) für den jüngsten Nutzer vorhanden ist. Die Vorschriften 1.13.2 und 1.13.3
dieses Anhangs gelten entsprechend.

1.2.7 In der Klasse 5 richtet sich der Beitrag danach, ob der jüngste Nutzer am
„begleiteten Fahren“ teilgenommen hat.

1.2.8 Ohne Auswirkung auf den Beitrag und die Anzeigepflicht bleiben Fahrten
eines Kfz-Reparateurs in Ausübung seines Dienstes.

1.2.9 Führt eine Änderung der Nutzerklasse zu einer Neuberechnung des Beitrags,
kann eine weitere Änderung der Nutzerklasse erst ab Beginn des folgenden Ver -
sicherungsjahres zu einer günstigeren Beitragsberechnung führen.

1.3 Jährliche Fahrleistung

1.3.1 Der Beitrag für Versicherungsverträge von Pkw in der Kfz-Haftpflicht- und
 Kaskoversicherung richtet sich nach der jährlichen Fahrleistung.

1.3.2 Für Pkw gilt folgende Einteilung:

Kilometerklasse jährliche Fahrleistung

1 Nicht mehr als 5.000 km
2 über  5.000 km bis  9.000 km
3 über  9.000 km bis 12.000 km
4 über 12.000 km bis 15.000 km
5 über 15.000 km bis 18.000 km
6 über 18.000 km bis 20.000 km
7 über 20.000 km bis 25.000 km
8 über 25.000 km bis 35.000 km
9 über 35.000 km

1.3.3 Als jährliche Fahrleistung gelten die in einem Jahr mit dem Fahrzeug gefahre-
nen Kilometer. Beträgt die Vertragslaufzeit weniger als ein Jahr (z. B. unterjähriger
Beginn) ist die Kilometerleistung anzugeben, die bei einer gleichbleibenden Nut-
zung für das gesamte Jahr entstanden wäre.

1.3.4 Wenn Sie absehen oder feststellen, dass die jährliche Fahrleistung der ver-
einbarten Kilometerklasse innerhalb des laufenden Versicherungsjahres überschrit-
ten wird, haben Sie uns dies unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

1.3.5 Unabhängig von unserer Aufforderung sind Sie verpflichtet, den Kilometer-
stand des versicherten Fahrzeugs bei Antragstellung sowie im Schadenfall unver-
züglich schriftlich anzuzeigen.

1.4 Fahrzeugalter bei Erwerb

1.4.1 Der Beitrag für Versicherungsverträge richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und
Kaskoversicherung nach dem Alter des Fahrzeugs bei der Zulassung auf Sie.

1.4.2 Es gilt folgende Einteilung:

Altersklasse Fahrzeugalter bei Erwerb

1 bis 1 Jahr
2 bis 2 Jahre
3 bis 4 Jahre
4 bis 6 Jahre
5 bis 8 Jahre
6 ab 9 Jahre

1.5 Besitzdauer des Fahrzeugs

1.5.1 Der Beitrag für Versicherungsverträge richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und
Kaskoversicherung nach der Besitzdauer. Die Besitzdauer ist der Zeitraum zwi-
schen Zulassung des Fahrzeugs auf Sie und Versicherungsbeginn.

1.5.2 Es gilt folgende Einteilung:

Besitzdauerklasse Anzahl der Jahre

1 bis 1 Jahr
2 bis 2 Jahre
3 bis 4 Jahre
4 bis 6 Jahre
5 bis 8 Jahre
6 ab 9 Jahre

1.6 Nächtlicher Stellplatz

1.6.1 Der Beitrag für Versicherungsverträge von Pkw mit „privater und freiberuf -
licher“ Nutzung (im Sinne von 1.1 dieses Anhangs) in der Kfz-Haftpflicht- und Kas-
koversicherung richtet sich nach dem nächtlichen Stellplatz.

1.6.2 Der nächtliche Stellplatz ist der Ort, an dem das Fahrzeug an Ihrem ständi-
gen Wohnsitz zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr abgestellt wird.

1.6.3 Es gilt folgende Einteilung:

Stellplatzklasse Stellplatz 

1 Einzel-/Doppelgarage
2 Tief-/Sammelgarage (nicht öffentlich)
3 Straße
4 Carport
5 Parkhaus/Parkplatz
6 Andere

1.6.4 Voraussetzung für die Einstufung in die Stellplatzklassen 1 und 2 ist, dass die
Garage nur einem eingeschränkten Personenkreis zugänglich ist.

1.7 Finanzierung des Fahrzeugs

1.7.1 Der Beitrag für Versicherungsverträge richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und
Kaskoversicherung danach, ob das Fahrzeug geleast wurde.

1.7.2 Es gilt folgende Einteilung:

Klasse Form der Finanzierung

1 Leasing
2 kein Leasing

1.8 Alter und Geschlecht des Versicherungsnehmers

1.8.1 Der Beitrag für Versicherungsverträge von Pkw mit „privater und freiberuf -
licher“ Nutzung (im Sinne von 1.1 dieses Anhangs) richtet sich in der Kfz-Haft-
pflicht- und Kaskoversicherung nach Ihrem Geschlecht und Ihrem Alter zu Beginn
des Versicherungsvertrags.

1.8.2 Sind Sie unter 20 Jahre alt und fahren einen Pkw mit einer Leistung von
mehr als 66 kW bzw. sind Sie im Alter von 20 bis unter 23 Jahre und fahren einen
Pkw mit einer Leistung über 85 kW erheben wir einen Zuschlag von 50 %.

1.9 Führerschein

1.9.1 Der Beitrag für Versicherungsverträge von Pkw mit „privater und freiberuf -
licher“ Nutzung (im Sinne von 1.1 dieses Anhangs) richtet sich in der Kfz-Haft-
pflicht- und Kaskoversicherung nach der Dauer, die Sie bei Beginn des Versiche-
rungsvertrags im Besitz des Führerscheins sind. Maßgeblich ist der Führerschein,
der zum Führen des versicherten Fahrzeugs erforderlich ist. 

1.9.2 Es gilt folgende Einteilung:

Besitzdauerklasse Dauer des Führerscheinbesitzes

1 bis 6 Monate
2 bis 12 Monate
3 bis 36 Monate
4 über 36 Monate

1.9.3 Sind Sie unter 20 Jahre alt, richtet sich der Beitrag danach, ob sie am 
begleiteten Fahren teilgenommen haben.

1.10 Haus- und Wohnungseigentum

1.10.1 Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung da -
nach, ob Sie oder Ihr Partner nach I.2.6 Eigentümer eines ständig selbst bewohn -
ten Ein- oder Mehrfamilienhauses oder einer selbst bewohnten Eigentumswohnung
sind. 

1.10.2 Es gilt folgende Einteilung:

Eigentumsklasse Haus-/Wohnungseigentum

1 selbst genutztes Ein-/Mehrfamilienhaus, bei uns gebäude- 
versichert 

2 selbst genutztes Ein-/Mehrfamilienhaus
3 selbst genutzte Eigentumswohnung
4 kein selbst genutztes Haus-/Wohnungseigentum.
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1.11 Vorschäden/Vorversicherung

1.11.1 Der Beitrag richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung
danach, ob und wie viele Schäden im laufenden und vergangenen Kalenderjahr vor
dem Beginn des Versicherungsvertrags bei Ihrem Vorversicherer gemeldet wurden.

1.11.2 Außerdem richtet sich der Beitrag danach, wie lange die Vorversicherung
bestanden hat und wer Sie aus welchem Grund gekündigt hat.

1.12 Abweichende Haltereigenschaft

1.12.1 Bei Versicherungsverträgen für Pkw wird in der Kfz-Haftpflicht- und Kasko -
versicherung ein Zuschlag von 50 % erhoben, wenn das Fahrzeug nicht auf den
 Versicherungsnehmer zugelassen ist.

1.12.2 Den Zuschlag erheben wir nicht, bei Zulassung auf:
a den mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft lebenden 

(Ehe-)Partner;
b ein behindertes Kind oder einen behinderten Elternteil des Versicherungs -

nehmers;
c einen Werksangehörigen eines Automobilherstellers oder -importeurs;
d eine Firma oder einen Firmeninhaber.

1.13 VZR / Punkte in Flensburg

1.13.1 Der Beitrag für Versicherungsverträge richtet sich in der Kfz-Haftpflicht- und
Kaskoversicherung danach, ob bei Beginn des Vertrags im Verkehrszentral register
(VZR) des Kraftfahrt-Bundesamtes ein Eintrag für Sie vorhanden ist.

1.13.2 Es gilt folgende Einteilung:

VZR-Klasse Eintrag

1 Eintrag vorhanden (mit Punkten bewertete Entscheidung)
2 kein Eintrag vorhanden (keine mit Punkten bewertete Entscheidung)
3 keine Angabe

1.13.3 Bei Einstufung in die VZR-Klasse 2 sind Sie verpflichtet den Nachweis durch
Vorlage der „Auskunft aus dem Verkehrszentralregister (VZR)“ vom Kraftfahrt-Bun-
desamt zu führen. Wird dieser Nachweis nicht erbracht, wird der Beitrag  rück -
wirkend ab Beginn des Vertrags nach der VZR-Klasse 1 berechnet und die
 Differenz nach erhoben.

1.14 Junge Familie

1.14.1 Der Beitrag für Versicherungsverträge von Pkw mit „privater oder freiberuf -
licher“ Nutzung (im Sinne von 1.1 dieses Anhangs) richtet sich in der Kfz-Haft-
pflicht- und Kaskoversicherung danach, ob das älteste dauerhaft in Ihrem Haushalt
lebende Kind bei Beginn des Versicherungsvertrags unter 14 Jahre alt ist.

1.14.2 Als Kinder gelten leibliche Kinder, Stief-, Enkel-, Pflege- und Adoptivkinder
von Ihnen und Ihrem Partner nach I.2.6.

2 Zahlweise und Zahlungsweg

2.1 Der Beitrag richtet sich bei allen Wagnissen nach der Zahlweise und dem
 Zahlungsweg.

Klasse Zahlweise und Zahlungsweg

1 Jährlich mit Lastschrifteinzugsverfahren
2 Halbjährlich mit Lastschrifteinzugsverfahren
3 Vierteljährlich mit Lastschrifteinzugsverfahren
4 Monatlich mit Lastschrifteinzugsverfahren
5 Jährlich ohne Lastschrifteinzugsverfahren

3 Geschlechterspezifische Tarifierung

Die versicherungsmathematischen und statistischen Daten, aus denen wir das  
Ge schlecht als bestimmenden Risikofaktor ableiten, sind auf der Internetseite des
Ge samtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft veröffentlicht
(www.gdv.de).

4 Online-Kommunikation

4.1 Die AXA easy Versicherung AG ist ein Online-Versicherer. Die Kommunikation
erfolgt – soweit uns dies möglich ist – über das Kundenportal My AXA im Internet.

4.2 Die Nutzungsbedingungen von My AXA sind Bestandteil des Vertrags.

4.3 Falls Sie My AXA nicht nutzen, erhöht sich der Beitrag zu Ihrer Kfz-Versiche-
rung um 10 %.

Anhang 3: Tabellen zu den Typklassen

Typklassen für Pkw 

Für Pkw gelten folgende Typklassen:

1 Kfz-Haftpflicht versicherung:

In der Kfz-Haftpflichtversicherung werden die Fahrzeugtypen aufgrund ihrer 
Schadenbedarfs-Indexwerte folgenden Typklassen zugeordnet:

Typklasse Schadenbedarfs- Typklasse Schadenbedarfs-
Indexwerte Indexwerte

10 bis 49,4 18 103,7 – 110,3
11 49,5 –  61,8 19 110,4 – 117,9
12 61,9 –  71,5 20 118,0 – 125,3
13 71,6 –  79,7 21 125,4 – 133,2
14 79,8 –  86,5 22 133,3 – 143,9
15 86,6 –  91,9 23 144,0 – 165,3
16 92,0 –  97,6 24 165,4 – 195,9
17 97,7 – 103,6 25 196,0 und mehr

2 Vollkaskoversicherung:

In der Vollkaskoversicherung werden die Fahrzeugtypen aufgrund ihrer Schaden -
bedarfs-Indexwerte folgenden Typklassen zugeordnet:

Typklasse Schadenbedarfs- Typklasse Schadenbedarfs-
Indexwerte Indexwerte

10 unter 39,5
11 39,5 bis unter  53,1 23 145,3 bis unter 156,2
12 53,1 bis unter  62,7 24 156,2 bis unter 169,6
13 62,7 bis unter  69,0 25 169,6 bis unter 184,3
14 69,0 bis unter  74,3 26 184,3 bis unter 206,3
15 74,3 bis unter  80,2 27 206,3 bis unter 232,3
16 80,2 bis unter  88,3 28 232,3 bis unter 276,4
17 88,3 bis unter  96,8 29 276,4 bis unter 330,1
18 96,8 bis unter 105,5 30 330,1 bis unter 377,5
19 105,5 bis unter 116,5 31 377,5 bis unter 438,7
20 116,5 bis unter 125,2 32 438,7 bis unter 516,6
21 125,2 bis unter 135,9 33 516,6 bis unter 696,7
22 135,9 bis unter 145,3 34 ab 696,7

3 Teilkaskoversicherung:

In der Teilkaskoversicherung werden die Fahrzeugtypen aufgrund ihrer Schaden -
bedarfs-Indexwerte folgenden Typklassen zugeordnet:

Typklasse Schadenbedarfs- Typklasse Schadenbedarfs-
Indexwerte Indexwerte

10 unter 36,4 22 166,4 bis unter 183,6
11 36,4 bis unter  47,5 23 183,6 bis unter 210,9
12 47,5 bis unter  56,3 24 210,9 bis unter 241,7
13 56,3 bis unter  65,3 25 241,7 bis unter 271,8
14 65,3 bis unter  75,2 26 271,8 bis unter 306,7
15 75,2 bis unter  87,5 27 306,7 bis unter 354,9
16 87,5 bis unter  97,2 28 354,9 bis unter 416,5
17 97,2 bis unter 109,7 29 416,5 bis unter 487,0
18 109,7 bis unter 122,2 30 487,0 bis unter 628,8
19 122,2 bis unter 133,6 31 628,8 bis unter 763,9
20 133,6 bis unter 147,8 32 763,9 bis unter 975,5
21 147,8 bis unter 166,4 33 ab 975,5

Sollte Ihr Pkw nicht im Typklassenverzeichnis enthalten sein, erfolgt die Festset-
zung des Beitrags auf Anfrage. Wird nach Vertragsabschluss dieser Pkw erstmalig
im Typklassenverzeichnis aufgeführt, erfolgt die Einstufung in die nach dem Scha-
den bedarfs-Indexwert zugeordnete Typklasse.
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Anhang 4: Tabellen zu den Regionalklassen

Es gelten folgende Regionalklassen:

1 Für Pkw

1.1 In der Kfz-Haftpflicht versiche rung:

Regionalklasse Schadenbedarfs-Indexwerte

0 und 12 unter 84,7
1 und 13 84,7 bis unter  90,7
2 und 14 90,7 bis unter  93,6
3 und 15 93,6 bis unter  95,8
4 und 16 95,8 bis unter  98,3
5 und 17 98,3 bis unter 100,8
6 und 18 100,8 bis unter 103,9
7 und 19 103,9 bis unter 106,9
8 und 20 106,9 bis unter 111,1
9 und 21 111,1 bis unter 115,4
10 und 22 115,4 bis unter 120,0
11 und 23 ab 120,0

1.2 In der Vollkaskoversicherung:

Regionalklasse Schadenbedarfs-Indexwerte

0 unter 86,8
1 86,8 bis unter  93,2
2 93,2 bis unter  98,0
3 98,0 bis unter 102,0
4 102,0 bis unter 107,0
5 107,0 bis unter 112,6
6 112,6 bis unter 119,2
7 119,2 bis unter 127,4
8 ab 127,4

1.3 In der Teilkaskoversicherung:

Regionalklasse Schadenbedarfs-Indexwerte

0 unter 64,1
1 64,1 bis unter  71,7
2 71,7 bis unter  77,4
3 77,4 bis unter  83,1
4 83,1 bis unter  89,4
5 89,4 bis unter  95,2
6 95,2 bis unter 104,5
7 104,5 bis unter 113,8
8 113,8 bis unter 123,5
9 123,5 bis unter 137,4

10 137,4 bis unter 154,1
11 154,1 bis unter 174,7
12 174,7 bis unter 190,9
13 190,9 bis unter 214,6
14 214,6 bis unter 244,5
15 ab 244,5

Anhang 5: Berufsgruppen (Tarifgruppen)

1 Tarifgruppen für den öffentlichen Dienst

Bei den Tarifgruppen für den öffentlichen Dienst sind wir berechtigt, eine entspre-
chende Bestätigung Ihres Arbeitgebers (B-Bescheinigung) als Nachweis der Zuge-
hörigkeit zu einer Tarifgruppe des öffentlichen Dienstes von Ihnen anzufordern.
Wird der Nachweis nicht erbracht, wird der Beitrag rückwirkend nach der Tarifgrup-
pe N berechnet.

Tarifgruppe C

1.1 In der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung gelten die Beiträge der Tarif gruppe
C für Versicherungsverträge von Fahrzeugen, die zugelassen und versichert sind
auf:

a Berufsbeamte, 

b Richter, 

c Berufssoldaten.

Tarifgruppe O

1.2 Für Versicherungsverträge in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung von
Pkw, die zugelassen und versichert sind auf

a Mitarbeiter im öffentlichen Dienst,

b Zeitsoldaten.

Tarifgruppe P

1.3 In der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung gelten die Beiträge der Tarif gruppe
P für Versicherungsverträge von Pkw, die zugelassen und versichert sind auf:

a Mitarbeiter eines privatisierten, ehemaligen Staatsunternehmens, 

b Mitarbeiter eines Energieversorgungs-, Entsorgungs- oder Verkehrsbetriebs
(Unternehmen der Daseinsvorsorge), 

c Mitarbeiter von Einrichtungen, die der öffentlichen Gesundheitspflege oder 
Fürsorge dienen (wie private Kliniken und Altenheime), 

d Mitarbeiter eines Wohnungsunternehmens in der Rechtsform einer juristischen
Person des Privatrechts, wenn an ihrem Kapital juristische Personen des deut-
schen öffentlichen Rechts mit mindestens 50 % beteiligt sind.

Tarifgruppe K

1.4 In der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung gelten die Beiträge der Tarif gruppe
K für Versicherungsverträge von Fahrzeugen, die zugelassen und ver sichert sind
auf: 

a Mitarbeiter von mildtätigen und kirchlichen Einrichtungen (§§ 53, 54 Abgaben-
ordnung),

b Mitarbeiter von als gemeinnützig anerkannten Einrichtungen (§ 52 Abgabenord-
nung), die im Hauptzweck der Gesundheitspflege und Fürsorge, der Jugend-
und Altenpflege dienen oder die im Hauptzweck durch Förderung der Wissen-
schaft, Kunst und Religion, der Erziehung, Volks- und Berufsbildung, dem allge-
meinen Besten auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet  nutzen.

Wehr- und Zivildienstpflichtige

1.5 Die bei den Tarifgruppen C, O, P und K genannten berechtigten Mitarbeiter
müssen zur Einstufung in die entsprechende Tarifgruppe mindestens 50 % der nor-
malen Arbeitszeit von der genannten Einrichtung beansprucht werden. Die Tarif-
gruppen  gelten nicht für Wehr- bzw. Zivildienstpflichtige und freiwillige Helfer. 

Rentner und Pensionäre

1.6 Die Tarifgruppen C, O, P und K gelten auch für Rentner und Pensionäre, wenn
sie die Voraussetzungen zur Einstufung in die jeweilige Tarifgruppe unmittelbar vor
ihrem Ruhestand erfüllt haben und nicht anderweitig berufstätig sind.

Witwen und Witwer

1.7 Die Tarifgruppen C und O gelten auch für nicht berufstätige, versorgungsbe-
rechtigte Witwen/Witwer von Personen, die bei ihrem Tode die Voraussetzungen
zur Einstufung in die jeweilige Tarifgruppe erfüllt haben.

Familienangehörige

1.8 Die Beiträge der Tarifgruppen C und O gelten auch für Familienangehörige von
Personen, die die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen. Voraussetzung ist,
dass die Familienangehörigen selbst nicht erwerbstätig sind und mit den vorher
genannten Personen in häuslicher Gemeinschaft leben und von ihnen unterhalten
werden.

2 Tarifgruppen für Mediziner

Tarifgruppe E

2.1 In der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung für Pkw mit „privater und frei -
beruflicher“ Nutzung (im Sinne von 1.1 des Anhangs 2 dieser AKB) gelten die
 Beiträge der Tarifgruppe E für Versicherungsverträge, bei denen niedergelassene
Ärzte,  Veterinäre, Apotheker und Zahnärzte Halter und Versicherungsnehmer sind.

Tarifgruppe F

2.2 In der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung für Pkw mit „privater und freibe-
ruflicher“ Nutzung (im Sinne von 1.1 des Anhangs 2 dieser AKB) gelten die Beiträ-
ge der Tarifgruppe F für Versicherungsverträge, bei denen angestellte Fachärzte
Halter und Versicherungsnehmer sind.

Tarifgruppe G

2.3 In der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung für Pkw mit „privater und frei -
beruflicher“ Nutzung (im Sinne von 1.1 des Anhangs 2 dieser AKB) gelten die Bei-
träge der Tarifgruppe G für Versicherungsverträge, bei denen Assistenzärzte Halter
und Versicherungsnehmer sind.

Studenten

2.4 Die Tarifgruppen E, F und G gelten nicht für Studenten.
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Rentner und Pensionäre

2.5 Die Tarifgruppen E, F und G gelten auch für Rentner und Pensionäre, wenn sie
die Voraussetzungen gemäß 2.1 bis 2.3 unmittelbar vor ihrem Ruhestand erfüllt
haben und nicht anderweitig berufstätig sind.

3 Tarifgruppe für Angestellte im Innendienst

Tarifgruppe D

In der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung gelten die Beiträge der Tarifgruppe D
für Versicherungsverträge von Pkw, die zugelassen und versichert sind auf

a Angestellte mit ausschließlicher Bürotätigkeit ohne Außendienst,

b Rentner und Pensionäre, wenn sie die Voraussetzungen unmittelbar vor ihrem
Ruhestand erfüllt haben und nicht anderweitig berufstätig sind.

4 Tarifgruppe für alle anderen Berufsgruppen

Tarifgruppe N

Für Versicherungsverträge von Fahrzeugen, die nicht unter die Regelungen 1 bis 3
dieses Anhangs fallen, gelten die Beiträge der Tarifgruppe N.

Anhang 6: Art und Verwendung von Fahrzeugen

1 Pkw

Pkw sind als Perso nenkraftwagen zugelassene Kraftfahrzeuge, mit Ausnahme von
Mietwagen, Taxen und Selbstfahrervermietfahrzeugen.

2 Leasingfahrzeuge

Leasingfahrzeuge sind Pkw, die gewerbsmäßig ohne Gestellung eines Fahrers ver-
mietet werden und auf den Mieter zugelassen sind oder bei Zulassung auf den Ver-
mieter dem Mieter durch Vertrag mindestens sechs Monate überlassen werden.
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